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tig sind oder arbeitnehmerähnliche Personen im 
Sinne von § 12 a des Tarifvertragsgesetzes sind,

2.  sich in der Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn 
oder in sonstiger beruflicher Ausbildung befinden,

  unabhängig davon, ob sie in einem Dienst-, Arbeits-  
oder Ausbildungsverhältnis mit einer juristischen 
Person nach § 1 stehen. Beschäftigte sind auch Per-
sonen, die unter Fortsetzung eines bestehenden un-
mittelbaren Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zur 
Dienststelle nach beamtenrechtlichen oder tarifli-
chen Vorschriften zu einer anderen Stelle abgeordnet 
oder dieser zugewiesen sind oder dort ihre geschul-
dete Arbeitsleistung erbringen.

  (2) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten 
nicht

1.  Personen in einem öffentlich-rechtlichen Amts-
verhältnis,

2. Richter sowie Staatsanwälte, es sei denn

 a)  die Richter auf Lebenszeit oder Staatsanwälte 
auf Lebenszeit sind an eine andere Dienststelle 
als ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft 
abgeordnet, 

 b)  die Richter auf Probe oder die Richter kraft 
Auftrags sind einer anderen Dienststelle als ei-
nem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft zur 
Verwendung zugewiesen,

3.  Personen, die ehrenamtlich tätig sind, es sei denn, 
sie stehen in einem Ehrenbeamtenverhältnis,

4.  Personen, die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wie-
dereingewöhnung oder Erziehung beschäftigt 
wer den,

5.  Personen, die in der Dienststelle auf der Grund-
lage von Werk-, Werklieferungs- oder Geschäfts-
besorgungsverträgen tätig sind; Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bleibt unberührt.

  (3) Unter den Beschäftigten bilden die Beamten im 
Sinne der Beamtengesetze eine Gruppe. Als Beamte 
im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Personen, die 
sich, ohne in ein Beamtenverhältnis berufen zu sein, 
in der Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn in einem 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden 
oder als Richter oder Staatsanwälte nach Absatz 2 
Nummer 2 verwendet werden.

  (4) Die übrigen Beschäftigten bilden die Gruppe der 
Arbeitnehmer. Die dieser Gruppe angehörenden Be-
schäftigten gelten als Arbeitnehmer im Sinne dieses 
Gesetzes.«

 5. Die §§ 5 bis 7 werden aufgehoben.

 6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  »(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind 
die einzelnen Behörden, Stellen und Betriebe der 
in § 1 genannten juristischen Personen sowie die 

(2) Der Staatsvertrag über den Südwestrundfunk vom 31. 
Mai 1997 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer 
Kraft.
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Gesetz	zur	Änderung	des	
Landespersonalvertretungsgesetzes,		

des	Landesrichter	und	staatsanwalts	
gesetzes	und	anderer	Vorschriften

Vom 3. Dezember 2013

Der Landtag hat am 27. November 2013 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) in der 
Fassung vom 1. Februar 1996 (GBl. S. 205), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 
(GBl. S. 233, 239), wird wie folgt geändert:

 1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 »Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)1«.

 2.  In § 1 werden die Wörter » , der Landkreise und« 
durch die Wörter »und Gemeindeverbände sowie« 
ersetzt.

 3. § 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 wird nach dem Wort »Tarifverträge« 
die Angabe »partnerschaftlich,« eingefügt.

b)  In Absatz 2 werden die Wörter »des Leiters« und 
die Wörter »oder seines Vertreters« gestrichen.

 4. Die §§ 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

 »§ 3

 Ausschluss abweichender Regelungen

  Durch Tarifvertrag oder Dienstvereinbarung kann 
das Personalvertretungsrecht nicht abweichend von 
diesem Gesetz geregelt werden.

 § 4

 Beschäftigte, Gruppen

  (1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Per-
sonen, die

1.  weisungsgebunden in die Arbeitsorganisation der 
Dienststelle eingegliedert und innerhalb dieser tä-
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 »§ 10

 Verschwiegenheitspflicht

  (1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach die-
sem Gesetz wahrnehmen oder wahrgenommen haben, 
haben über die ihnen dabei oder bei dieser Gelegenheit 
bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tat sachen 
Verschwiegenheit zu bewahren. Abgesehen von den 
Fällen des § 68 a Absatz 1 Satz 3, des § 72 Absatz 4 
und des § 88 gilt die Verschwiegenheitspflicht nicht

1.  für Mitglieder der Personalvertretung und der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung gegenüber 
den übrigen Mitgliedern der Vertretung und ge-
genüber den für Mitglieder eingetretenen Ersatz-
mitgliedern,

2.  für die in Satz 1 bezeichneten Personen gegen-
über der zuständigen Personalvertretung und der 
zuständigen Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung,

3.  gegenüber der übergeordneten Dienststelle, der 
obers ten Dienstbehörde oder dem anzurufenden 
obersten Organ oder einem Ausschuss dieses Organs,

4.  gegenüber der bei der übergeordneten Dienst-
stelle oder der obersten Dienstbehörde gebildeten 
Stufenvertretung,

5. gegenüber dem Gesamtpersonalrat, 

6. gegenüber der anzuhörenden Personalvertretung,

7. für die Anrufung der Einigungsstelle,

8.  für Mitglieder des Wirtschaftsausschusses gegen-
über Mitgliedern der Personalvertretungen. 

  (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht für 
Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhal-
tung bedürfen.

  (3) Die Dienststelle kann im Einzelfall auf Antrag 
des Personalrats von der Verschwiegenheitspflicht 
entbinden; die Aussagegenehmigung nach beamten-
rechtlichen oder entsprechenden tariflichen Vor-
schriften bleibt davon unberührt.«

 9. Die §§ 11 und 12 werden wie folgt gefasst:

 »§ 11

 Wahlberechtigung

  (1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, es sei 
denn, dass sie 

1.  infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen 
Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, 
nicht besitzen,

2.  am Wahltag seit mehr als zwölf Monaten ohne 
Dienstbezüge oder Arbeitsentgelt beurlaubt sind, 

3.  eine Teilzeitbeschäftigung mit Freistellungsjahr 
ausüben und am Wahltag noch mehr als zwölf 
Monate vom Dienst freigestellt sind,

Gerichte, die Hochschulen, das Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) und die Schulen, soweit in 
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.«

b) Es wird folgender Absatz 1 a eingefügt:

  »(1 a) Eigenbetriebe mit in der Regel nicht mehr 
als 50 Beschäftigten gelten nicht als Dienststelle 
im Sinne von Absatz 1; ihre Beschäftigten gelten 
als Beschäftigte der Verwaltungsbehörde der Ge-
meinde oder des Gemeindeverbands.«

c)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter »selbständigen 
Dienststellen erklärt oder zu solchen« durch die 
Wörter »einer selbstständigen Dienststelle im Sinne 
dieses Gesetzes erklärt oder zu einer solchen« er-
setzt.

d) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

 »(3) Mehrere Dienststellen eines Verwaltungs-
zweigs können von der obersten Dienstbehörde 
zu einer Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes zu-
sammengefasst werden, wenn die Mehrheit ihrer 
wahlberechtigten Beschäftigten in geheimen Ab-
stimmungen zustimmt. Für die Aufhebung gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass es nur 
der Zustimmung der Mehrheit der wahlberechtig-
ten Beschäftigten der Dienststellenteile bedarf, 
die aus dem Zusammenschluss ausscheiden wol-
len oder sollen; eine Verselbstständigung nach 
Absatz 2 Satz 1 gilt dadurch ebenfalls als aufge-
hoben. Die Zusammenfassung und ihre Aufhe-
bung sind jeweils ab der folgenden Wahl wirk-
sam. 

  (4) Bei gemeinsamen Dienststellen verschiedener 
juristischer Personen gelten die Beschäftigten je-
der juristischen Person als Beschäftigte einer be-
sonderen Dienststelle. Das Landratsamt gilt als 
einheitliche Dienststelle.«

 7. § 9 a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 »§ 9 a

 Behinderungs-, Benachteiligungs- und 
 Begünstigungsverbot, Unfallschutz«.

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

  »(2) Erleiden Beamte, die Aufgaben oder Befug-
nisse nach diesem Gesetz wahrnehmen, dabei ei-
nen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtlichen 
Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, 
oder erfahren sie einen Sachschaden, der nach  
§ 80 des Landesbeamtengesetzes zu ersetzen 
wäre, so finden diese Vorschriften entsprechende 
Anwendung.«

 8. § 10 wird wie folgt gefasst:
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teilt, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten 
Beschäftigten in geheimer Abstimmung zustimmt. 

  (3) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der 
Regel

 fünf bis 14 wahlberechtigten  

 Beschäftigten  aus einer Person,

 15 wahlberechtigten Beschäftigten  

 bis 50 Beschäftigten aus drei Mitgliedern,

 51 bis 150 Beschäftigten aus fünf Mitgliedern,

 151 bis 300 Beschäftigten aus sieben Mitgliedern,

 301 bis 600 Beschäftigten aus neun Mitgliedern,

 601 bis 1000 Beschäftigten aus elf Mitgliedern,

 1001 bis 1500 Beschäftigten aus 13 Mitgliedern,

 1501 bis 2000 Beschäftigten aus 15 Mitgliedern,

 2001 bis 3000 Beschäftigten aus 17 Mitgliedern,

 3001 bis 4000 Beschäftigten aus 19 Mitgliedern,

 4001 bis 5000 Beschäftigten aus 21 Mitgliedern,

 5001 bis 7500 Beschäftigten aus 23 Mitgliedern,

 7501 bis 10 000 Beschäftigten aus 25 Mitgliedern,

 10 001 und mehr Beschäftigten aus 27 Mitgliedern.

  (4) Liegen in Dienststellen mit in der Regel 601 und 
mehr Beschäftigten Außenstellen, Nebenstellen oder 
Teile der Dienststelle räumlich vom Dienstort der 
Hauptdienststelle entfernt, erhöht sich die Zahl der 
Mitglieder nach Absatz 3 um 

1.  zwei Mitglieder, wenn mindestens ein Drittel der 
in der Regel Beschäftigten der Dienststelle,

2.  vier Mitglieder, wenn mindestens die Hälfte der 
in der Regel Beschäftigten der Dienststelle

  zum überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit an einem 
anderen als dem Dienstort der Hauptdienststelle be-
schäftigt ist.

  (5) Maßgebend für die Ermittlung der Zahl der Mit-
glieder des Personalrats ist der zehnte Arbeitstag vor 
Erlass des Wahlausschreibens. Der Wahlvorstand 
legt dabei den zu dem Stichtag absehbaren Beschäf-
tigtenstand zugrunde, der voraussichtlich über die 
Hälfte der Amtszeit des Personalrats in der Dienst-
stelle vorhanden sein wird.«

12. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  »(1) Besteht der Personalrat aus mindestens drei 
Mitgliedern, sollen im Personalrat Frauen und 
Männer entsprechend ihren Anteilen an den in der 
Regel Beschäftigten der Dienststelle vertreten 
sein. Sind in der Dienststelle Beamte und Arbeit-
nehmer beschäftigt, sollen Frauen und Männer in 
jeder Gruppe, der mehr als ein Sitz im Personalrat 
zusteht, entsprechend ihrem Anteil an den in der 
Regel beschäftigten Gruppenangehörigen vertre-
ten sein.«

4.  Altersteilzeit im Blockmodell ausüben und sich 
am Wahltag in der Freistellung befinden.

  (2) Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen, Beamte im Vorbereitungsdienst 
und Beschäftigte in einer dem Vorbereitungsdienst 
entsprechenden Berufsausbildung sind nur bei ihrer 
Stammbehörde wahlberechtigt, soweit sich aus § 56 
nichts anderes ergibt. Sofern die Ausbildung bei 
mehreren Ausbildungsstellen erfolgt, bestimmt die 
oberste Dienstbehörde, welche Dienststelle Stamm-
behörde im Sinne dieses Gesetzes ist. 

 § 12

 Wählbarkeit

  (1) Wählbar sind die wahlberechtigten Beschäftigten 
im Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 1, die am Wahltag

1. seit zwei Monaten der Dienststelle angehören und

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 (2) Nicht wählbar sind

1.  Beschäftigte, die infolge Richterspruchs die Fähig-
keit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 
nicht besitzen, 

2.  der Leiter der Dienststelle und sein ständiger Ver-
treter,

3.  Beschäftigte, die zu selbstständigen Entscheidun-
gen in Personalangelegenheiten der Dienststelle 
befugt sind,

4.  die den Beschäftigten nach Nummer 3 zugeord-
neten unmittelbaren Mitarbeiter, die als Personal-
sachbearbeiter die Entscheidungen vorbereiten, 

5.  die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre 
Stellvertreterin.

  Beschäftigte, die nicht ständig selbstständige Ent-
scheidungen in Personalangelegenheiten treffen oder 
vorbereiten, sind von der Wählbarkeit nach Satz 1 
Nummer 3 und 4 nicht ausgeschlossen, wenn nur zu 
einem untergeordneten Teil der Gesamtaufgaben des 
Beschäftigten Personalangelegenheiten entschieden 
oder vorbereitet werden.«

10. § 13 wird aufgehoben.

11. § 14 wird wie folgt gefasst:

 »§ 14

 Bildung von Personalräten, Zahl der Mitglieder

  (1) In allen Dienststellen, die in der Regel mindes-
tens fünf Wahlberechtigte beschäftigen, von denen 
drei Beschäftigte wählbar sind, werden Personalräte 
gebildet. 

  (2) Dienststellen, bei denen die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht vorliegen, werden von der überge-
ordneten Dienststelle im Einvernehmen mit der Stu-
fenvertretung einer benachbarten Dienststelle zuge-
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Männer zu erreichen. Wahlvorschläge, die diesem 
Erfordernis nicht entsprechen, hat der Wahlvor-
stand nach näherer Maßgabe der Wahlordnung als 
gültig zuzulassen, wenn die Abweichung schrift-
lich begründet wird. Die Begründung ist mit dem 
Wahlvorschlag bekannt zu geben.«

15. § 18 wird wie folgt gefasst:

 »§ 18

  Zusammensetzung des Personalrats nach 
 Beschäftigungsarten und Dienststellenteilen

  (1) Der Personalrat soll sich aus Vertretern der ver-
schiedenen Beschäftigungsarten und verschiedener 
Organisationseinheiten der Dienststelle zusammen-
setzen.

  (2) Dem Personalrat beim Landratsamt sollen Be-
schäftigte des Landkreises und des Landes ent-
sprechend ihren Anteilen an den in der Regel Be-
schäftigten des Landratsamts angehören. Dies gilt 
entsprechend für die Vertretung in den Gruppen im 
Personalrat.«

16. § 19 wird aufgehoben.

17. Die §§ 20 bis 23 werden wie folgt gefasst:

 »§ 20

 Wahlvorstand

  (1) Der Wahlvorstand besteht aus drei wahlberech-
tigten Beschäftigten. Sind in der Dienststelle Ange-
hörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so muss 
jede Gruppe im Wahlvorstand vertreten sein. Beide 
Geschlechter sollen im Wahlvorstand vertreten sein.

  (2) Ein Mitglied des Wahlvorstands wird zum Vorsit-
zenden sowie ein weiteres Mitglied zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden bestimmt.

  (3) Für jedes Mitglied des Wahlvorstands können Er-
satzmitglieder derselben Gruppe bestellt werden. Ein 
Ersatzmitglied tritt in den Wahlvorstand ein, wenn ein 
Mitglied aus dem Wahlvorstand ausscheidet oder ein 
Mitglied des Wahlvorstands zeitweilig verhindert ist.

  (4) Ist der Vorsitzende des Wahlvorstands zeitweilig 
verhindert, vertritt ihn der stellvertretende Vorsit-
zende; scheidet der Vorsitzende aus dem Wahlvor-
stand aus, so ist der Vorsitz neu zu bestimmen. Unab-
hängig davon tritt jeweils das Ersatzmitglied nach 
Absatz 3 Satz 2 ein.

  (5) § 45 Absatz 1 Satz 2, § 47 Absatz 2 Satz 2 und  
§ 48 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie Absatz 4 
gelten entsprechend für die Mitglieder des Wahl-
vorstands und Ersatzmitglieder, solange sie in den 
Wahlvorstand eingetreten sind. 

§ 21

 Bestellung oder Wahl des Wahlvorstands

  (1) Spätestens zwölf Wochen vor Ablauf seiner 
Amtszeit bestellt der Personalrat den Wahlvorstand 

b) Es wird folgender Absatz 1 a eingefügt:

  »(1 a) Besteht der Personalrat aus mindestens drei 
Mitgliedern und sind in der Dienststelle Beamte 
und Arbeitnehmer beschäftigt, so muss jede der 
Gruppen entsprechend der Zahl der in der Regel 
beschäftigten Gruppenangehörigen im Personal-
rat vertreten sein. Sind beide Gruppen gleich 
groß, entscheidet das Los. Macht eine Gruppe von 
ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, kei-
nen Gebrauch, so verliert sie ihren Anspruch auf 
Vertretung für die Dauer der Amtszeit des Perso-
nalrats; die entsprechend zustehenden Sitze fallen 
der anderen Gruppe zu.«

c) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

  »(2) Der Wahlvorstand stellt fest, wie hoch der 
Anteil der Frauen und der Männer an den in der 
Regel Beschäftigten insgesamt und innerhalb der 
Gruppen ist. Er errechnet nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl die Verteilung der Sitze

1. im Personalrat auf die Gruppen,

2. im Personalrat auf die Geschlechter,

3.  innerhalb einer Gruppe, der mehr als ein Sitz 
im Personalrat zusteht, auf die Geschlechter. 

  (3) Eine Gruppe erhält mindestens bei in der Re-
gel

  weniger als 101 Gruppenangehörigen einen Vertreter,

  101 bis 300 Gruppenangehörigen zwei Vertreter,

  301 bis 1000 Gruppenangehörigen drei Vertreter,

  1001 bis 2500 Gruppenangehörigen vier Vertreter,

  2501 bis 5000 Gruppenangehörigen fünf Vertreter,

  5001 und mehr Gruppenangehörigen sechs Vertreter.«

13. § 16 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  »(1) Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats 
auf die Gruppen kann abweichend von § 15 geordnet 
werden, wenn die wahlberechtigten Angehörigen je-
der Gruppe dies vor der Neuwahl in getrennten ge-
heimen Vorabstimmungen beschließen. Der Be-
schluss bedarf der Mehrheit der Stimmen aller 
Wahlberechtigten jeder Gruppe.«

14. § 17 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »(§ 15)« ge-
strichen und das Wort »Abstimmungen« durch 
das Wort »Vorabstimmungen« ersetzt. 

b)  In Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe »§ 12 Abs. 3« 
durch die Wörter »§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
3 und 4 in Verbindung mit Satz 2« ersetzt. 

c) Es wird folgender Absatz 4 a eingefügt:

  »(4 a) Die Wahlvorschläge müssen mindestens so 
viele Bewerber enthalten, wie erforderlich sind, 
um die anteilige Verteilung der Sitze im Personal-
rat und innerhalb der Gruppen auf Frauen und 
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Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und den 
Vertretern der sonstigen gültigen Wahlvorschläge ist 
eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden.«

18. Nach § 23 wird folgender § 23 a eingefügt:

 »§ 23 a

 Konstituierende Sitzung des Personalrats

  Spätestens sechs Arbeitstage nach dem Wahltag be-
ruft der Wahlvorstand die Mitglieder des Personal-
rats zur Vornahme der vorgeschriebenen Wahlen ein 
und leitet die Sitzung, bis der Personalrat aus seiner 
Mitte einen Wahlleiter bestellt hat.«

19. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  »§ 48 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie Absatz 4 
gilt für Wahlbewerber entsprechend.«

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 2 wird die Angabe »§§ 20 bis 23« 
durch die Wörter »§ 21 Absatz 2 und § 22 Ab-
satz 3« und das Wort »Dienstbezüge« durch 
das Wort »Besoldung« ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

20. Die §§ 26 und 27 werden wie folgt gefasst:

 »§ 26

 Amtszeit, regelmäßiger Wahlzeitraum

  (1) Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats be-
trägt fünf Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der Wahl 
oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Personalrat 
besteht, mit dem Ablauf der Amtszeit dieses Perso-
nalrats. Die Amtszeit endet spätestens am 31. Juli des 
Jahres, in dem die regelmäßigen Personalratswahlen 
stattfinden. 

  (1 a) Ist am Tag des Ablaufs der Amtszeit ein neuer 
Personalrat nicht gewählt, führt der Personalrat die 
Geschäfte weiter, bis der neue Personalrat gewählt 
ist, längstens bis zum Ablauf des 31. Juli. Der ge-
schäftsführende Personalrat ist nicht befugt, Maß-
nahmen nach § 79 zu beantragen oder Dienstverein-
barungen zu schließen.

  (2) Die regelmäßigen Personalratswahlen finden 
alle fünf Jahre in der Zeit vom 1. April bis 31. Juli 
statt. Fand außerhalb dieses Zeitraums eine Perso-
nalratswahl statt, so ist der Personalrat in dem auf 
die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmä-
ßigen Personalratswahlen neu zu wählen, wenn die 
Amtszeit des Personalrats zu Beginn des für die re-
gelmäßigen Personalratswahlen festgelegten Zeit-
raums mehr als ein Jahr betragen hat. War seine 
Amtszeit kürzer, so ist der Personalrat erst in dem 
übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Personal-
ratswahlen neu zu wählen.

und bestimmt den Vorsitzenden und den stellvertre-
tenden Vorsitzenden.

  (2) Auf Antrag von mindestens drei wahlberechtig-
ten Beschäftigten oder einer in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaft beruft der Leiter der Dienst-
stelle eine Personalversammlung zur Wahl des 
Wahl vor stands und zur Bestimmung des Vorsitzes 
ein, wenn

1.  der Personalrat zehn Wochen vor Ablauf seiner 
Amtszeit keinen Wahlvorstand bestellt hat oder

2.  in einer Dienststelle, die die Voraussetzungen des 
§ 14 Absatz 1 erfüllt, kein Personalrat besteht.

  Die Personalversammlung wählt einen Versamm-
lungsleiter.

  (3) Findet die einberufene Personalversammlung 
nicht statt oder wählt die Personalversammlung kei-
nen Wahlvorstand, so bestellt ihn der Leiter der 
Dienststelle auf Antrag von mindestens drei wahlbe-
rechtigten Beschäftigten oder einer in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaft.

 § 22

 Einleitung und Durchführung der Wahl

  (1) Der Wahlvorstand führt die Wahl des Personalrats 
durch. Er bestimmt den Tag, die Zeit und den Ort der 
Wahl. Dabei hat er auf die Belange der Beschäftigten 
und der Dienststelle Rücksicht zu nehmen.

  (2) Der Wahlvorstand hat die Wahl spätestens zwei 
Monate vor dem vorgesehenen Wahltag einzuleiten. 
Die Wahl soll rechtzeitig vor dem Ablauf der Amts-
zeit des Personalrats stattfinden. Ist der Wahlvor-
stand durch die Personalversammlung gewählt, 
durch den Leiter der Dienststelle bestellt oder findet 
eine nicht regelmäßige Personalratswahl nach § 27 
Absatz 1 statt, soll die Wahl spätestens zwei Monate 
nach der Wahl oder Bestellung des Wahlvorstands 
stattfinden.

  (3) Kommt der Wahlvorstand den Verpflichtungen 
nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 nicht nach, 
so beruft der Leiter der Dienststelle eine Personal-
versammlung zur Wahl eines neuen Wahlvorstands  
ein. § 21 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 gilt ent-
sprechend. 

  (4) Bei einer Neubestellung des Wahlvorstands nach 
Absatz 3 gelten Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 mit der 
Maßgabe, dass der Wahlvorstand unverzüglich den 
Wahltag festzusetzen und die Wahl einzuleiten hat.

 § 23

 Feststellung des Wahlergebnisses

  Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der 
Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stim-
men vor, stellt deren Ergebnis in einer Niederschrift 
fest und gibt es den Angehörigen der Dienststelle  
bekannt. Dem Leiter der Dienststelle, den in der 
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  »4 a.  Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder 
Arbeitsentgelt, wenn diese länger als 
zwölf Monate gedauert hat; bei Mit-
gliedern, die bereits bei Beginn der 
Amtszeit beurlaubt sind, beginnt die 
Frist ab diesem Zeitpunkt,

    4 b.  Teilzeitbeschäftigung mit Freistel-
lungsjahr, wenn dieses bis zum Ruhe-
stand andauert, mit dem Beginn der 
Freistellung,

    4 c.  Altersteilzeit im Blockmodell mit dem 
Beginn der Freistellung,«.

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

  »(3) Für Waldarbeiter gilt Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und 4 mit der Maßgabe, dass die Mitglied-
schaft im Personalrat erst bei endgültigem Aus-
scheiden als Waldarbeiter erlischt.«

22. § 30 wird wie folgt gefasst:

 »§ 30

 Ruhen der Mitgliedschaft im Personalrat

  (1) Die Mitgliedschaft eines Beamten im Personalrat 
ruht, solange ihm die Führung der Dienstgeschäfte 
verboten oder er disziplinarrechtlich vorläufig des 
Dienstes enthoben ist.

  (2) Die Mitgliedschaft der in § 11 Absatz 2 bezeich-
neten Beschäftigten im Personalrat ruht, solange sie 
entsprechend den Erfordernissen ihrer Ausbildung 
einen Ausbildungsabschnitt in einer anderen Dienst-
stelle ableisten.

  (3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für Arbeit-
nehmer. 

  (4) Die Mitgliedschaft von Waldarbeitern im Perso-
nalrat ruht, solange sie vorübergehend nicht im Be-
schäftigungsverhältnis stehen.«

23. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  »Ist ein Mitglied des Personalrats zeitweilig ver-
hindert oder ruht seine Mitgliedschaft, so tritt ein 
Ersatzmitglied für die Zeit der Verhinderung oder 
des Ruhens ein.«

b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter »Ist das aus-
geschiedene oder verhinderte Mitglied« durch die 
Wörter »Ist ein Mitglied nach Absatz 1« ersetzt.

c)  In Absatz 4 werden die Wörter »Im Fall des § 19 
Abs. 2 Nr. 4« durch die Wörter »In den Fällen des 
§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4« ersetzt.

24. Die §§ 32 und 33 werden wie folgt gefasst:

 »§ 32

 Vorstand

  (1) Der Personalrat bildet aus seiner Mitte den Vor-
stand. Diesem muss ein Mitglied jeder im Personalrat 

 § 27

 Vorzeitige Neuwahl

  (1) Der Personalrat ist außerhalb des für die regelmä-
ßigen Personalratswahlen festgelegten Zeitraums 
neu zu wählen, wenn

 1.  mit Ablauf von 20 Monaten oder 40 Monaten, 
vom Tag der Wahl gerechnet, die Zahl der in der 
Regel Beschäftigten um ein Drittel, mindestens 
aber um 50 gestiegen oder gesunken ist oder

 2.  die Gesamtzahl der Mitglieder des Personalrats 
auch nach dem Eintreten sämtlicher Ersatzmit-
glieder um mehr als ein Viertel der Mitgliederzahl 
nach § 14 Absatz 3 gesunken ist oder

 3.  der Personalrat mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der seinen Rücktritt beschlossen hat oder

 4.  der Personalrat durch gerichtliche Entscheidung 
aufgelöst ist oder

 5.  die Wahl des Personalrats mit Erfolg angefochten 
worden ist oder

 6. in der Dienststelle kein Personalrat besteht.

  In den Fällen der Nummer 1 bis 3 führt der Personal-
rat die Geschäfte weiter, bis der neue Personalrat ge-
wählt ist, längstens für vier Monate. § 26 Absatz 1 a 
Satz 2 gilt entsprechend. 

  (2) Ist eine in der Dienststelle vorhandene Gruppe, 
die bisher im Personalrat vertreten war, auch nach 
dem Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder durch kein 
Mitglied des Personalrats mehr vertreten, so wählt 
diese Gruppe für den Rest der Amtszeit des Personal-
rats neue Vertreter. Die §§ 21 bis 23, 24 und 25 finden 
mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung:

 1.  Eine Personalversammlung oder eine Gruppen-
versammlung zur Wahl eines Wahlvorstands fin-
det nicht statt.

 2.  Die Bestellung des Wahlvorstands durch den Lei-
ter der Dienststelle ist nur auf Antrag von drei 
wahlberechtigten Beschäftigten der Gruppe, für 
welche die Neuwahl stattfinden soll, möglich. 
Das Antragsrecht einer in der Dienststelle vertre-
tenen Gewerkschaft bleibt unberührt.«

21. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2 a 
eingefügt:

 »2 a. Rücktritt des gesamten Personalrats,«.

bb)  Die Nummern 3 und 4 werden wie folgt ge-
fasst:

  »3.  Beendigung des Dienst-, Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnisses,

    4.  Ausscheiden als Beschäftigter aus der 
Dienststelle,«.

cc)  Nach Nummer 4 werden folgende Nummern 
4 a bis 4 c eingefügt:
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  soweit sie allgemein oder auf Beschluss des Per-
sonalrats berechtigt sind, an der Sitzung teilzu-
nehmen.

  (2) Der Leiter der Dienststelle ist vom Zeitpunkt 
der Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig zu verständigen und zu Tagesord-
nungspunkten, an denen er teilnehmen soll, zu la-
den.«

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 werden die Wörter » , der Beauftrag-
ten für Chancengleichheit« gestrichen. 

bb)  In Satz 2 Nummer 2 wird nach dem Wort »Be-
schäftigte« das Wort »besonders« eingefügt.

cc) Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 »3.  besonders die Gleichstellung von Frauen 
und Männern betreffen, für die Beauf-
tragte für Chancengleichheit.«

c)  In Absatz 4 werden die Wörter »sein Beauftrag-
ter« durch die Wörter »eine von ihm beauftragte 
Person« ersetzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  »(5) Der Personalrat kann von Fall zu Fall be-
schließen, dass Beauftragte von Stufenvertretun-
gen und Beauftragte des Gesamtpersonalrats be-
rechtigt sind, mit beratender Stimme an einer 
Sitzung teilzunehmen. In diesem Fall kann die La-
dung zur Sitzung nach Absatz 1 auch kurzfristig 
erfolgen.«

26. Die §§ 36 und 37 werden wie folgt gefasst:

 »§ 36

 Durchführung der Sitzungen, Teilnahmerechte

  (1) Die Sitzungen des Personalrats sind nicht öffent-
lich; sie finden in der Regel während der Arbeitszeit 
statt. 

  (2) Der Personalrat kann ihm zur Verfügung gestell-
tes Büropersonal zur Erstellung der Niederschrift 
hinzuziehen.

  (3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder oder der 
Mehrheit einer Gruppe des Personalrats kann von 
Fall zu Fall je eine beauftragte Person der im Perso-
nalrat vertretenen Gewerkschaften an einer Sitzung 
beratend teilnehmen. In diesem Fall sind der Zeit-
punkt der Sitzung und die Tagesordnung den im Per-
sonalrat vertretenen Gewerkschaften rechtzeitig mit-
zuteilen. Nimmt der Leiter der Dienststelle oder die 
von ihm beauftragte Person an der Sitzung teil, kann 
er oder sie einen Vertreter der Arbeitgebervereini-
gung, der die Dienststelle angehört, hinzuziehen. 
Personelle und soziale Angelegenheiten einzelner 
Beschäftigter dürfen nur mit deren vorheriger schrift-
licher Zustimmung in Anwesenheit von Beauftragten 
von Gewerkschaften oder der Arbeitgebervereini-
gung beraten werden. 

vertretenen Gruppe angehören. Die Vertreter jeder 
Gruppe wählen das auf sie entfallende Vorstandsmit-
glied.

  (2) Der Personalrat kann aus seiner Mitte mit der 
Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder zwei weitere 
Mitglieder in den Vorstand wählen. Sind Mitglieder 
des Personalrats aus Wahlvorschlägen mit verschie-
denen Bezeichnungen gewählt worden und sind im 
Vorstand nach Absatz 1 Mitglieder aus dem Wahl-
vorschlag nicht vertreten, der die zweitgrößte Zahl 
aller von den Angehörigen der Dienststelle abgege-
benen Stimmen erhalten hat, so ist eines der weiteren 
Vorstandsmitglieder aus diesem Wahlvorschlag zu 
wählen. 

  (3) Beide Geschlechter sollen im Vorstand vertreten 
sein. 

  (4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Er 
kann dazu andere Mitglieder des Personalrats heran-
ziehen.

 § 33

 Vorsitz

  (1) Der Personalrat bestimmt, welches Vorstandsmit-
glied nach § 32 Absatz 1 den Vorsitz übernimmt. Das 
Vorstandsmitglied der anderen Gruppe übernimmt 
den stellvertretenden Vorsitz, es sei denn, der Perso-
nalrat bestimmt dazu mit Zustimmung der Vertreter 
dieser Gruppe ein anderes Mitglied aus seiner Mitte. 
Ist nur eine Gruppe im Vorstand vertreten, bestimmt 
der Personalrat aus seiner Mitte ein Mitglied, das den 
stellvertretenden Vorsitz übernimmt. 

  (2) Der Vorsitzende vertritt den Personalrat im Rah-
men der von diesem gefassten Beschlüsse. In Ange-
legenheiten, die nur eine Gruppe betreffen, vertritt 
der Vorsitzende, wenn er nicht selbst dieser Gruppe 
angehört, gemeinsam mit einem der Gruppe ange-
hörenden Vorstandsmitglied den Personalrat.«

25. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

  »(1) Der Vorsitzende des Personalrats beraumt die 
Sitzungen an; dabei hat er auf die dienstlichen Er-
fordernisse Rücksicht zu nehmen. Er setzt die Ta-
gesordnung fest und leitet die Verhandlung. Der 
Vorsitzende hat die Mitglieder des Personalrats, 
die Schwerbehindertenvertretung und das von der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung nach § 36 
Absatz 4 Satz 1 benannte Mitglied zu den Sitzun-
gen rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung 
zu laden. Zu den Sitzungen sind ebenso zu laden

 1.  die weiteren Mitglieder der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung,

 2. Beauftragte von Stufenvertretungen,

 3. Beauftragte des Gesamtpersonalrats, 

 4. die Beauftragte für Chancengleichheit, 
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nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes be-
steht, oder

 4.  einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht ver-
tretenen Person.

 Satz 1 gilt nicht,

 1.  wenn die Entscheidung nur die gemeinsamen In-
teressen einer Berufs- oder Beschäftigtengruppe 
berührt,

 2.  für Wahlen, die vom Personalrat aus seiner Mitte 
vorgenommen werden müssen, 

 3.  für Wahlen, die von den Gruppen aus ihrer Mitte 
vorgenommen werden müssen.

  (2) Ein Mitglied des Personalrats darf ferner weder 
beratend noch entscheidend mitwirken, wenn es die 
zur Beschlussfassung anstehende Maßnahme als Be-
schäftigter der Dienststelle vorbereitet oder daran 
verantwortlich mitgewirkt hat.

  (3) Das Mitglied des Personalrats, bei dem ein Tat-
bestand vorliegt, der Befangenheit zur Folge haben 
kann, hat dies vor Beginn der Beratung über diesen Ge-
genstand dem Vorsitzenden mitzuteilen. Ob ein Aus-
schließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfäl-
len in Abwesenheit des Betroffenen der Personalrat.

  (4) Wer an der Beratung und Entscheidung nicht mit-
wirken darf, muss die Sitzung verlassen.

  (5) Ein Beschluss ist rechtswidrig, wenn bei der Be-
ratung oder Beschlussfassung ein Mitglied trotz Be-
fangenheit mitgewirkt hat.«

27. § 38 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe »(§ 31)« gestrichen.

b) Es werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

  »(3) In einfach gelagerten Angelegenheiten, die 
durch die Geschäftsordnung nicht anderweitig 
übertragen sind, kann der Vorsitzende im schriftli-
chen Umlaufverfahren beschließen lassen, wenn 
kein Mitglied des Personalrats diesem Verfahren 
widerspricht. Die nähere Bestimmung einfach ge-
lagerter Angelegenheiten und das Verfahren sind 
in der Geschäftsordnung zu regeln. Das Ergebnis 
des Umlaufbeschlusses ist dem Personalrat in der 
nächsten Sitzung bekanntzugeben.

  (4) Die im Personalrat vertretenen Gruppen beraten 
und beschließen gemeinsam. In Angelegenheiten, 
die lediglich die Angehörigen einer Gruppe betref-
fen, beschließen nach gemeinsamer Beratung im 
Personalrat nur die Vertreter dieser Gruppe, wenn 
getrennte Beschlussfassung in der Geschäftsord-
nung allgemein festgelegt ist oder im Einzelfall die 
Mehrheit der Vertreter dieser Gruppe die alleinige 
Beschlussfassung beantragt.«

28. § 39 wird wie folgt gefasst:

  (4) Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, das von dieser benannt wird, kann an al-
len Sitzungen des Personalrats beratend teilnehmen. 
An der Behandlung von Angelegenheiten, die beson-
ders Beschäftigte im Sinne von § 57 betreffen, kann 
die gesamte Jugend- und Auszubildendenvertretung 
teilnehmen; die Mitglieder der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung haben bei Beschlüssen des Per-
sonalrats in diesen Angelegenheiten Stimmrecht. Der 
Vorsitzende des Personalrats soll Angelegenheiten, 
die besonders Beschäftigte im Sinne von § 57 betref-
fen, der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur 
Beratung zuleiten. 

  (5) Die Schwerbehindertenvertretung kann an allen 
Sitzungen des Personalrats beratend teilnehmen.

  (6) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann an 
den Beratungen des Personalrats von einzelnen Ge-
genständen auf der Tagesordnung teilnehmen, wenn

 1.  der Gegenstand auf ihren Antrag auf die Tages-
ordnung gesetzt wurde oder

 2. der Personalrat dies im Einzelfall beschließt.

  Sie kann Anregungen zur Behandlung von Angele-
genheiten geben, die besonders die Gleichstellung 
von Frauen und Männern betreffen.

  (7) Der Personalrat kann nach vorheriger Unterrich-
tung des Leiters der Dienststelle sachverständige 
Personen aus der Dienststelle oder sonstige Aus-
kunftspersonen aus der Dienststelle anhören, soweit 
dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 
Die Teilnahme dieser Personen an Beratung und Be-
schlussfassung ist nicht zulässig. 

  (8) Der Personalrat kann nach vorheriger Unterrich-
tung des Leiters der Dienststelle in Mitbestimmungs-
angelegenheiten zu personellen Einzelmaßnahmen 
betroffene Beschäftigte anhören. Absatz 7 Satz 2 gilt 
entsprechend.

 § 37

 Befangenheit

  (1) Ein Mitglied des Personalrats darf weder bera-
tend noch entscheidend mitwirken, wenn die Ent-
scheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder fol-
genden Personen einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann:

 1.  dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 

 2.  einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grad Verwandten, 

 3.  einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis 
zum zweiten Grad Verschwägerten oder als ver-
schwägert Geltenden, solange die die Schwäger-
schaft begründende Ehe oder Lebenspartnerschaft 
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 »§ 39

 Ausschüsse des Personalrats

  (1) In einem Personalrat mit elf und mehr Mitglie-
dern kann der Personalrat durch Regelung in der Ge-
schäftsordnung zur Vorberatung seiner Beratungen 
und Vorbereitung von Beschlüssen aus seiner Mitte 
höchstens bis zum Ablauf seiner Amtszeit Aus-
schüsse bilden, in denen jeweils beide Gruppen ver-
treten sein müssen. Beide Geschlechter sollen im 
Ausschuss vertreten sein.

  (2) Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der Vorsit-
zende des Personalrats, soweit in der Geschäftsord-
nung des Personalrats nichts anderes bestimmt ist. 

  (3) Die § 34 Absatz 1, 2 und 4, § 36 Absatz 1, 2 und 
4 Satz 1 sowie Absätze 5 bis 8, §§ 37, 38 Absatz 3 
Satz 3 sowie Absatz 4 Satz 1 und § 42 gelten entspre-
chend. Das Weitere über die Zusammensetzung und 
das Verfahren regelt die Geschäftsordnung.

  (4) Der Personalrat kann seine Befugnisse in einfach 
gelagerten Mitbestimmungsangelegenheiten und in 
Mitwirkungsangelegenheiten, mit Ausnahme der 
Fäl le des § 76 Absatz 2, höchstens bis zum Ablauf 
seiner Amtszeit auf Ausschüsse übertragen. In wel-
chem Umfang er die Ausübung seiner Befugnisse 
übertragen will, ist in der Geschäftsordnung zu be-
stimmen. Für die Beschlussfassung in den Ausschüs-
sen gelten § 36 Absatz 4 Satz 2 und § 38 Absatz 1, 2 
und 4 Satz 2 entsprechend. Der Personalrat ist über 
die Beschlüsse unverzüglich zu unterrichten. 

  (5) Eine einem Ausschuss übertragene Angelegen-
heit ist dem Personalrat zur Beratung und Beschluss-
fassung vorzulegen, wenn

 1.  der Ausschuss die Zustimmung zu einer beab-
sichtigten Maßnahme verweigern oder Einwen-
dungen gegen eine beabsichtigte Maßnahme er-
heben will,

 2.  ein Ausschussmitglied einen Beschluss des Aus-
schusses als eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Interessen der durch das Mitglied vertretenen 
Gruppe erachtet, 

 3.  die Schwerbehindertenvertretung einen Beschluss 
des Ausschusses als erhebliche Beeinträchtigung 
wichtiger Interessen der schwerbehinderten Be-
schäftigten erachtet, 

 4.  der Vertreter der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung einen Beschluss des Ausschusses als eine 
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen 
der Beschäftigten im Sinne von § 57 erachtet. 

  Die Vorlage an den Personalrat ist der Dienststelle 
schriftlich mitzuteilen. In den Fällen des Satzes 1 
verlängert sich die Frist zur Zustimmung oder Erhe-
bung von Einwendungen um eine Woche, soweit mit 
der Dienststelle nichts anderes vereinbart ist.«

29. Nach § 39 wird folgender § 39 a eingefügt:

 »§ 39 a

 Übertragung von Befugnissen auf 
 den Vorstand des Personalrats

  (1) Der Personalrat kann seine Befugnisse in einfach 
gelagerten Mitbestimmungsangelegenheiten und in 
Mitwirkungsangelegenheiten, mit Ausnahme der 
Fälle des § 76 Absatz 2, höchstens bis zum Ablauf 
seiner Amtszeit auf den Vorstand übertragen. In  
welchem Umfang er die Ausübung seiner Befugnisse 
auf den Vorstand übertragen will, ist in der Ge-
schäfts ordnung zu bestimmen.

  (2) § 36 Absatz 5, § 38 Absatz 1, 2 und 3 Satz 3 sowie 
Absatz 4 Satz 2, § 39 Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 sowie Satz 2 und 3 gelten ent-
sprechend.«

30. § 40 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift wird das Wort »Schwerbehinder-
ten« durch die Wörter »schwerbehinderten Be-
schäftigten« ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort »Gruppe« 
die Wörter » , die Mehrheit der Mitglieder der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung oder 
die Schwerbehindertenvertretung« eingefügt 
und die Wörter »sechs Arbeitstagen« durch 
die Wörter »einer Woche« ersetzt. 

bb)  In Satz 3 werden nach der Angabe »Satz 1« 
die Wörter »und Unterrichtung der Dienst-
stelle« eingefügt. 

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

31. § 41 wird aufgehoben.

32. § 42 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 werden die Wörter »sein Beauftrag-
ter« durch die Wörter »die von ihm beauftragte 
Person« ersetzt. 

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

  »(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit, die 
Schwerbehindertenvertretung, Mitglieder der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung und Beauf-
tragte von Stufenvertretungen und des Gesamtper-
sonalrats können in die Niederschrift über den Teil 
der Sitzung Einsicht nehmen, an dem sie teilge-
nommen haben. Entsprechende Abschriften kön-
nen gefertigt werden.«

33. § 43 wird wie folgt gefasst:

 »§ 43

 Geschäftsordnung

  (1) Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsfüh-
rung können in einer Geschäftsordnung getroffen 
werden, die der Personalrat mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder und in jeder Gruppe mit 
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bb)  In Satz 2 werden die Wörter »die regelmä-
ßige« durch die Wörter »ihre individuell maß-
gebliche« ersetzt. 

b) Die Absätze 3 bis 7 werden aufgehoben.

38. § 47 a wird wie folgt gefasst:

 »§ 47 a

 Schulungs- und Bildungsmaßnahmen

  (1) Die Mitglieder des Personalrats sowie die Ersatz-
mitglieder, die in absehbarer Zeit in den Personalrat 
eintreten werden oder regelmäßig zu Sitzungen des 
Personalrats herangezogen werden, sind unter Fort-
zahlung der Besoldung oder des Arbeitsentgelts für 
die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen vom Dienst freizustellen, soweit diese Kennt-
nisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Personalrat 
erforderlich sind; dabei sind die dienstlichen Interes-
sen angemessen zu berücksichtigen. § 47 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

  (2) Der Vorsitzende des Personalrats sowie einer der 
stellvertretenden Vorsitzenden haben viermal im Jahr 
Anspruch auf Besoldungs- oder Entgeltfortzahlung 
anlässlich der Teilnahme an einer von der zuständi-
gen Gewerkschaft einberufenen Konferenz der Vor-
sitzenden der Personalräte. Denselben Anspruch ha-
ben alle Mitglieder des Personalrats zweimal im 
Jahr zur Teilnahme an einer gleichen Konferenz. Die 
persönliche Teilnahme an einer dieser Kon ferenzen 
ist durch eine Bescheinigung der zustän digen ge-
werkschaftlichen Konferenzleitung nachzuweisen. 
Ab satz 1 bleibt unberührt.«

39.  Nach § 47 a werden folgende §§ 47 b und 47 c einge-
fügt:

 »§ 47 b

 Freistellung

  (1) Mitglieder des Personalrats sind auf Antrag des 
Personalrats von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizu-
stellen, wenn und soweit es nach Umfang und Art der 
Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung ih-
rer Aufgaben erforderlich ist. Sie sind freizustellen in 
Personalräten mit

 fünf Mitgliedern  für zwölf Arbeitsstunden in der Woche, 

 sieben Mitgliedern  für 24 Arbeitsstunden in der Woche,

 neun Mitgliedern im Umfang eines Vollzeitbeschäftigten,

 elf Mitgliedern im Umfang von zwei Vollzeitbeschäftigten,

 13 Mitgliedern im Umfang von drei Vollzeitbeschäftigten,

 15 Mitgliedern im Umfang von vier Vollzeitbeschäftigten,

 17 Mitgliedern im Umfang von fünf Vollzeitbeschäftigten,

 19 Mitgliedern im Umfang von sechs Vollzeitbeschäftigten,

 21 Mitgliedern im Umfang von sieben Vollzeitbeschäftigten,

 23 Mitgliedern im Umfang von acht Vollzeitbeschäftigten,

der Mehrheit der Stimmen der jeweiligen Gruppen-
mitglieder beschließt.

  (2) Hat der Personalrat mindestens fünf Mitglieder, 
so soll er sicherstellen, dass er an den regelmäßigen 
Arbeitstagen der für Personalratsbeteiligungen zu-
ständigen Verwaltung der Dienststelle, bei der er ein-
gerichtet ist, für die Einleitung förmlicher Betei-
ligungsverfahren erreichbar ist. Andere Personalräte 
sollen die Dienststelle rechtzeitig vorher unterrich-
ten, wenn absehbar ist, dass der Personalrat für meh-
rere zusammenhängende Arbeitstage nicht erreichbar 
ist. Personalrat und Dienststelle können für die Dau er 
der Amtszeit des Personalrats abweichende Verein-
barungen für die Erreichbarkeit treffen.

  (3) Die Geschäftsordnung und Änderungen der Ge-
schäfts ordnung sind der Dienststelle zur Kenntnis zu 
geben.«

34. § 44 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

  »(2) Versäumnis von Arbeitszeit wegen des Auf-
suchens der Sprechstunde des Personalrats oder 
sonstiger Inanspruchnahme des Personalrats hat 
keine Minderung der Besoldung oder des Arbeits-
entgelts zur Folge. Soweit der Besuch der Sprech-
stunde aus dienstlichen Gründen außerhalb der 
Arbeitszeit stattfinden muss, ist Beschäftigten 
Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu 
gewähren. Reisekosten, die durch den Besuch der 
Sprechstunde entstehen, werden in entsprechen-
der Anwendung des Landesreisekostengesetzes 
erstattet.«

35. § 45 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 werden die Wörter »und Schreib-
kräfte« durch die Wörter » , die üblicherweise in 
der Dienststelle genutzte Informations- und Kom-
munikationstechnik und Büropersonal« ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  »(3) Dem Personalrat werden in allen Dienststel-
len geeignete Plätze für Bekanntmachungen und 
Anschläge zur Verfügung gestellt und er kann er-
forderliche schriftliche Mitteilungen an die Be-
schäftigten verteilen. Er kann die Beschäftigten 
auch über die üblicherweise in der Dienststelle 
genutzten Informations- und Kommunikations-
einrichtungen unterrichten. Die Kosten für 
erforder liche Informationsmedien des Personal-
rats trägt die Dienststelle.«

36. Die Fußnote zum 4. Abschnitt wird gestrichen.

37. § 47 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird das Wort »Dienstbezüge« durch 
das Wort »Besoldung« ersetzt. 
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Die Versetzung von Mitgliedern des Personalrats ge-
gen ihren Willen bedarf der Zustimmung des Perso-
nalrats. Verweigert der Personalrat seine Zustimmung 
oder äußert er sich nicht innerhalb von drei Arbeitsta-
gen nach Eingang des Antrags, so kann das Verwal-
tungsgericht die Zustimmung auf Antrag der Dienst-
stelle ersetzen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 
1 vorliegen. In dem Verfahren vor dem Verwaltungs-
gericht ist das Mitglied des Personalrats Beteiligter.

  (2) Absatz 1 gilt entsprechend in den Fällen der Ab-
ordnung, der Zuweisung, der Personalgestellung und 
der mit einem Wechsel des Dienstorts verbundenen 
oder für eine Dauer von mehr als zwei Monaten vor-
gesehenen Umsetzung in derselben Dienststelle.

  (3) Für Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnissen, Beamte im Vorbereitungs-
dienst und Beschäftigte in einer dem Vorbereitungs-
dienst entsprechenden Berufsausbildung gelten die 
Absätze 1 und 2 sowie die §§ 15 und 16 des Kündi-
gungsschutzgesetzes nicht. Die Absätze 1 und 2 gel-
ten ferner nicht bei den dort genannten Personalmaß-
nahmen dieser Beschäftigten im Anschluss an den 
Vorbereitungsdienst oder das Ausbildungsverhältnis.

  (4) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern 
des Personalrats, die in einem Arbeitsverhältnis  
stehen, bedarf der Zustimmung des Personalrats. 
Verweigert der Personalrat seine Zustimmung oder 
äußert er sich nicht innerhalb von drei Arbeitstagen 
nach Eingang des Antrags, so kann das Verwaltungs-
gericht die Zustimmung auf Antrag der Dienststelle 
ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung un-
ter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt 
ist. In dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist 
das Mitglied des Personalrats Beteiligter.

  (5) Die Absätze 1, 2 und 4 gelten entsprechend für 
Ersatzmitglieder, solange sie nach § 31 Absatz 1 in 
den Personalrat eingetreten sind.«

41. Nach § 48 wird folgender § 48 a eingefügt:

 »§ 48 a

 Übernahme Auszubildender

  (1) Beabsichtigt die Dienstelle, einen Auszubilden-
den in einem Berufsausbildungsverhältnis nach dem 
Berufsbildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz 
oder dem Hebammengesetz, der Mitglied im Perso-
nalrat ist, nach erfolgreicher Beendigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhält-
nis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat sie 
dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich 
mitzuteilen.

  (2) Verlangt ein Auszubildender nach Absatz 1 inner-
halb der letzten drei Monate vor Beendigung des 
 Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich von der 
Dienststelle die Weiterbeschäftigung, so gilt zwi-

 25 Mitgliedern im Umfang von neun Vollzeitbeschäftigten,

 27 Mitgliedern im Umfang von zehn Vollzeitbeschäftigten.

  Eine entsprechende Teilfreistellung mehrerer Mitglie-
der ist zulässig.

  (2) Personalrat und Dienststelle können abweichend 
von Absatz 1 Satz 2 höhere oder niedrigere Freistel-
lungen für die Dauer der Amtszeit des Personalrats 
vereinbaren. 

  (3) Maßgebend für die Ermittlung der Freistellungen 
ist die Zahl der Mitglieder des Personalrats, welche 
nach § 14 Absatz 1, 3 und 4 einer zum Zeitpunkt der 
Antragstellung durchzuführenden Wahl des Perso-
nalrats zugrunde zu legen wäre. Würde sich nach der 
Freistellung die Zahl der Mitglieder des Personalrats 
im Falle einer Neuwahl um mehr als zwei Mitglieder 
verringern, ist eine aufgrund der bisherigen Mitglie-
derzahl bewilligte Freistellung zu verringern. Absatz 2 
bleibt unberührt.

  (4) Bei der Freistellung sind zunächst die von den 
Gruppenvertretern gewählten Vorstandsmitglieder, 
so dann die übrigen Vorstandsmitglieder zu berück-
sichtigen. Bei weiteren Freistellungen sind die im 
Personalrat vertretenen Wahlvorschläge nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl zu berücksichtigen; 
dabei sind die nach Satz 1 freigestellten Vorstands-
mitglieder anzurechnen.

 § 47 c

  Benachteiligungsverbot, Berufsbildung 
 freigestellter Mitglieder des Personalrats

  (1) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellte Mit-
glieder des Personalrats dürfen in ihrem beruflichen 
Werdegang nicht benachteiligt werden.

  (2) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellte Mit-
glieder des Personalrats dürfen von Maßnahmen der 
Berufsbildung innerhalb und außerhalb der Verwal-
tung oder des Betriebs nicht ausgeschlossen werden. 
Innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Freistel-
lung eines Personalratsmitglieds ist diesem im Rah-
men der Möglichkeiten der Dienststelle Gelegenheit 
zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene 
verwaltungs- oder betriebsübliche Entwicklung 
nach zuholen. Für Mitglieder des Personalrats, die 
drei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten von ihrer 
dienstlichen Tätigkeit freigestellt waren, erhöht sich 
der Zeitraum nach Satz 2 auf zwei Jahre.«

40. § 48 wird wie folgt gefasst: 

 »§ 48

 Schutz des Arbeitsplatzes

  (1) Mitglieder des Personalrats dürfen gegen ihren 
Willen nur versetzt werden, wenn dies auch unter Be-
rücksichtigung der Mitgliedschaft im Personalrat aus 
wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist. 
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  (3) Auf Antrag einer in der Dienststelle vertretenen 
Gewerkschaft muss der Personalrat vor Ablauf von 
drei Wochen nach Eingang des Antrags eine Perso-
nalversammlung einberufen, wenn im vorhergegan-
genen Kalenderjahr keine Personalversammlung und 
keine Teilversammlung durchgeführt worden sind.

 § 51

 Durchführung der Personalversammlung

  (1) Personalversammlungen finden während der Ar-
beitszeit statt, soweit nicht die dienstlichen Verhält-
nisse eine andere Regelung erfordern. Die Teilnahme 
an der Personalversammlung hat keine Minderung 
der Besoldung oder des Arbeitsentgelts zur Folge. 
Soweit Personalversammlungen aus dienstlichen 
Gründen außerhalb der Arbeitszeit stattfinden müs-
sen, ist den Teilnehmern Dienstbefreiung in ent-
sprechendem Umfang zu gewähren. § 47 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

  (2) Die Kosten, die durch die Teilnahme an Personal-
versammlungen entstehen, werden in entsprechender 
Anwendung des Landesreisekostengesetzes erstattet.

 § 52

 Angelegenheiten der Personalversammlung

  (1) Der Personalrat soll einmal in jedem Kalender-
jahr in einer Personalversammlung einen Tätigkeits-
bericht erstatten.

  (2) Die Personalversammlung kann alle Angelegen-
heiten behandeln, die die Dienststelle oder ihre Be-
schäftigten unmittelbar betreffen, insbesondere wirt-
schaftliche Angelegenheiten, Tarif-, Besoldungs- und 
Sozialangelegenheiten sowie Fragen der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern.

  (3) Die Personalversammlung kann dem Personalrat 
Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stel-
lung nehmen. In einer gemeinsamen Personalver-
sammlung wird gemeinsam beraten, Anträge und Stel-
lungnahmen an die Personalräte werden jedoch 
getrennt von den Beschäftigten der jeweiligen Dienst-
stelle beschlossen.

  (4) Der Personalrat unterrichtet die Beschäftigten über 
die Behandlung der Anträge und den Fortgang der in der 
Personalversammlung behandelten Angelegenheiten.

 § 53

 Nichtöffentlichkeit der Personalversammlung, 
 Teilnahmerechte

 (1) Die Personalversammlung ist nicht öffentlich.

  (2) An der Personalversammlung können mit bera-
tender Stimme teilnehmen:

 1.  je ein Beauftragter der in der Dienststelle vertrete-
nen Gewerkschaften,

 2.  ein Beauftragter der Arbeitgebervereinigung, der 
die Dienststelle angehört,

schen dem Auszubildenden und der Dienststelle im 
Anschluss an das erfolgreiche Berufsausbildungsver-
hältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit 
als begründet.

  (3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Be-
rufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres 
nach Beendigung der Amtszeit des Personalrats er-
folgreich endet. 

  (4) Die Dienststelle kann spätestens bis zum Ablauf 
von zwei Wochen nach Beendigung des Berufsaus-
bildungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht be-
antragen,

 1.  festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den 
Absätzen 2 oder 3 nicht begründet wird, oder

 2.  das bereits nach den Absätzen 2 oder 3 begrün-
dete Arbeitsverhältnis aufzulösen,

  wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer der 
Dienststelle unter Berücksichtigung aller Umstände 
die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden 
kann. In dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
ist der Personalrat Beteiligter.

  (5) Die Absätze 2 bis 4 sind unabhängig davon anzu-
wenden, ob die Dienststelle ihrer Mitteilungspflicht 
nach Absatz 1 nachgekommen ist.«

42. § 49 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.

b) Es werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

  »(4) Auf Beschluss der zuständigen Personalräte 
kann zur Behandlung gemeinsamer Angelegen-
heiten eine gemeinsame Personalversammlung 
mehrerer Dienststellen stattfinden, wenn für sie 
ein Gesamtpersonalrat gebildet ist oder wenn 
Dienststellen derselben juristischen Person nach 
§ 1 unter derselben Leitung stehen. Die Personal-
räte einigen sich zugleich, welcher Vorsitzende 
eines Personalrats die gemeinsame Personalver-
sammlung leitet.

  (5) § 66 Absatz 2 und § 67 Absatz 1 Satz 3 gelten 
für die Personalversammlung entsprechend.«

43. Die §§ 50 bis 53 werden wie folgt gefasst:

 »§ 50

 Einberufung der Personalversammlung

  (1) Der Personalrat beruft die Personalversammlung 
ein und legt die Tagesordnung fest. Der Vorsitzende 
des Personalrats lädt zur Personalversammlung ein 
und leitet sie.

  (2) Der Personalrat ist auf Wunsch des Leiters der 
Dienststelle oder eines Viertels der wahlberechtig-
ten Beschäftigten verpflichtet, eine Personalver-
sammlung einzuberufen und den Gegenstand, des-
sen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu 
setzen.
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 5001 bis 7500 in der Regel Beschäftigten 
 aus 15 Mitgliedern,

 7501 bis 10000 in der Regel Beschäftigten 
 aus 17 Mitgliedern,

 10001 und mehr in der Regel Beschäftigten 
 aus 19 Mitgliedern.

  (3) Im Gesamtpersonalrat erhält jede Gruppe min-
destens einen Vertreter. Besteht der Gesamtperso-
nalrat aus mehr als neun Mitgliedern, erhält jede 
Gruppe mindestens zwei Vertreter. § 15 Absatz 4 
gilt entsprechend.

  (4) Für die Wahl, die Amtszeit und die Geschäfts-
führung des Gesamtpersonalrats gelten die §§ 11 
und 12, 14 Absatz 1, 2 und 5, § 15 Absatz 1 bis 2, 
§§ 16 bis 18, 20, 21 Absatz 1, § 22 Absatz 1, 2 und 4, 
§§ 23 bis 34, 36 bis 40, 42 bis 48 a mit folgenden 
Maßgaben entsprechend: 

 1.  Das Wahlrecht kann auch bei Zugehörigkeit zu 
mehreren Dienststellen, für die der Gesamtperso-
nalrat gebildet wird, nur einmal ausgeübt wer-
den.

 2.  An Stelle einer Personalversammlung zur Be-
stellung des Wahlvorstands übt der Leiter der 
Dienststelle, bei der der Gesamtpersonalrat er-
richtet wird, die Befugnis zur Bestellung des 
Wahlvorstands nach § 21 Absatz 2 und 3 sowie 
§ 22 Absatz 3 aus. 

 3.  Eine beauftragte Person des Personalrats kann 
an den Sitzungen des Gesamtpersonalrats mit 
beratender Stimme teilnehmen, wenn Angele-
genheiten behandelt werden, die Beschäftigte 
der Dienststelle betreffen, bei welcher der Per-
sonalrat gebildet ist. Die Einladung zu der Sit-
zung ist dem Personalrat zuzuleiten.«

b) Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

  »(5) Für die Befugnisse und Pflichten des Gesamt-
personalrats gelten die §§ 66 bis 84 entsprechend.«

46. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  »Der Bezirkspersonalrat besteht bei

  bis zu 500 in der Regel Beschäftigten 
  aus drei Mitgliedern,

  501 bis 1000 in der Regel Beschäftigten 
  aus fünf Mitgliedern,

  1001 bis 3000 in der Regel Beschäftigten 
  aus sieben Mitgliedern,

  3001 bis 5000 in der Regel Beschäftigten 
  aus neun Mitgliedern,

  5001 und mehr in der Regel Beschäftigten 
  aus elf Mitgliedern.«

 3. ein beauftragtes Mitglied der Stufenvertretung,

 4.  ein Beauftragter der Dienststelle, bei der die Stu-
fenvertretung besteht,

 5. ein beauftragtes Mitglied des Gesamtpersonalrats,

 6. die Schwerbehindertenvertretung,

 7.  ein beauftragtes Mitglied der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung.

  Der Vorsitzende des Personalrats hat die Einberufung 
der Personalversammlung den Teilnahmeberechtig-
ten mitzuteilen. Die Teilnahmeberechtigten können 
Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung 
beantragen.

  (3) Der Personalrat kann der Personalversammlung 
vorschlagen, dass Beauftragte nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 und 2 an der Personalversammlung nicht 
teilnehmen sollen. Über den Ausschluss entscheidet 
die Personalversammlung mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Beschäftigten.

  (4) Der Leiter der Dienststelle kann an den Personal-
versammlungen teilnehmen. An den Personalver-
sammlungen, die auf seinen Wunsch einberufen wor-
den sind oder zu denen er ausdrücklich eingeladen 
worden ist, hat er teilzunehmen. Er kann einen Ver-
treter der Arbeitgebervereinigung, der die Dienst-
stelle angehört, hinzuziehen; in diesem Fall kann 
auch je ein Beauftragter der in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaften an der Personalversamm-
lung teilnehmen. Der Leiter der Dienststelle kann 
sich durch einen Beauftragten in der Personalver-
sammlung vertreten lassen, sofern die Personalver-
sammlung nicht auf seinen Wunsch einberufen wor-
den ist.«

44.  Die Überschrift des vierten Teils wird wie folgt ge-
fasst:

 »Vierter Teil

 Gesamtpersonalrat und Stufenvertretungen, 
 Arbeitsgemeinschaften«.

45. § 54 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

  »(2) Die Mitglieder des Gesamtpersonalrats wer-
den von den Beschäftigten der Dienststellen ge-
wählt, für die der Gesamtpersonalrat gebildet 
wird. Der Gesamtpersonalrat besteht bei

 bis zu 500 in der Regel Beschäftigten 
 aus sieben Mitgliedern,

 501 bis 1000 in der Regel Beschäftigten 
 aus neun Mitgliedern,

 1001 bis 3000 in der Regel Beschäftigten 
 aus elf Mitgliedern,

 3001 bis 5000 in der Regel Beschäftigten 
 aus 13 Mitgliedern,
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  »(3 a) Für die Befugnisse und Pflichten der Stufen-
vertretungen gelten die §§ 66 bis 84 entsprechend.«

d)  Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

  »Für die Durchführung der Wahl der Stufenver-
tretungen bei den Landratsämtern ist der Wahl-
vorstand für die Wahl des Personalrats beim 
Land rats amt zuständig.«

47.  Nach § 55 werden folgende §§ 55 a und 55 b einge-
fügt:

 »§ 55 a

 Arbeitsgemeinschaften von Personalvertretungen

  (1) Personalvertretungen derselben Verwaltungs-
stufe, desselben Verwaltungszweigs oder mehrerer 
Verwaltungen und Betriebe juristischer Personen 
nach § 1 können zur Behandlung gemeinsam betref-
fender Angelegenheiten eine Arbeitsgemeinschaft 
bilden, wenn dies der Wahrnehmung der Befugnisse 
und Pflichten der einzelnen Personalvertretung för-
derlich ist. 

  (1 a) Der Arbeitsgemeinschaft gehören jeweils der 
Vorsitzende oder ein anderes von der Personalvertre-
tung bestimmtes Mitglied der beteiligten Personal-
vertretungen an. In begründeten Fällen ist im Einver-
nehmen mit der Dienststelle der entsendenden 
Personalvertretung eine Entsendung mehrerer Mit-
glieder zulässig. 

  (2) Die Arbeitsgemeinschaft bestimmt aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden und Stellvertreter. Sie gibt 
sich eine Geschäftsordnung. Für die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder von Personalvertretungen in 
Arbeitsgemeinschaften und für die Geschäftsführung 
der Arbeitsgemeinschaften gelten § 34 Absatz 1 Satz 
1 und 2, § 36 Absatz 1, § 42 Absatz 1, §§ 46, 47, 65 
Absatz 1, § 66 Absatz 2, § 67 Absatz 1 Satz 2 und 3 
entsprechend. § 45 gilt mit der Maßgabe, dass die 
durch die Entsendung in die Arbeitsgemeinschaft 
entstehenden notwendigen Kosten von der Dienst-
stelle der jeweils entsendenden Personalvertretung 
zu tragen sind.

  (3) Abweichend von Absatz 1 a Satz 1 können die 
Personalräte bei den Universitätsklinika eine Ar-
beitsgemeinschaft bilden, der aus jedem Universi-
tätsklinikum bis zu zwei Mitglieder angehören. Auf 
Antrag des Personalrats ist bei jedem Universitätskli-
nikum ein Mitglied für bis zu zehn Arbeitsstunden in 
der Woche von seiner dienstlichen Tätigkeit für die 
Wahrnehmung von Aufgaben der Arbeitsgemein-
schaft freizustellen. Eine entsprechende Teilfreistel-
lung von zwei Mitgliedern ist zulässig. § 47 Absatz 2 
bleibt unberührt.

  (4) Die Befugnisse und Aufgaben der Personalvertre-
tungen nach diesem Gesetz bleiben unberührt; die  
§§ 69 bis 83 finden keine Anwendung.

bb) Es wird folgender Satz angefügt:

  »Der Hauptpersonalrat besteht bei

  bis zu 500 in der Regel Beschäftigten 
  aus fünf Mitgliedern,

  501 bis 1000 in der Regel Beschäftigten 
  aus sieben Mitgliedern,

  1001 bis 2000 in der Regel Beschäftigten 
  aus neun Mitgliedern,

  2001 bis 3000 in der Regel Beschäftigten 
  aus elf Mitgliedern,

  3001 bis 5000 in der Regel Beschäftigten 
  aus 13 Mitgliedern,

  5001 bis 10 000 in der Regel Beschäftigten 
  aus 15 Mitgliedern,

  10 001 bis 20 000 in der Regel Beschäftigten 
  aus 17 Mitgliedern,

  20 001 und mehr in der Regel Beschäftigten 
  aus 19 Mitgliedern.«

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der Einleitungssatz wird wie folgt gefasst:

   »Für die Wahl, die Amtszeit und die Ge-
schäftsführung der Stufenvertretungen gelten 
die §§ 11 und 12, 14 Absatz 2 und 5, § 15 Ab-
satz 1 bis 2, §§ 16 bis 18, 20, 21 Absatz 1,  
§ 22 Absatz 1, 2 und 4, §§ 23 bis 34, 36 bis 40, 
42 bis 47 b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4, 
§§ 47 c bis 48 a und 54 Absatz 3 und 4 Num-
mer 1 bis 3 mit folgenden Maß gaben entspre-
chend:«

bb)  In Nummer 1 wird die Angabe »§ 12 Abs. 3« 
durch die Wörter »§ 12 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 bis 4« ersetzt.

cc)  In Nummer 2 wird die Angabe »§ 12 Abs. 3« 
durch die Wörter »§ 12 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 bis 4« ersetzt und am Ende folgender 
Halbsatz eingefügt:

  » ; § 37 Absatz 2 bleibt unberührt«.

dd)  In Nummer 3 wird die Angabe »§ 34 Abs. 1« 
durch die Angabe »§ 23 a« und die Wörter 
»zwölf Arbeitstagen« durch die Wörter »drei 
Wochen« ersetzt.

ee)  In Nummer 4 wird die Angabe »§ 41 Abs. 2« 
durch die Angabe »§ 36 Absatz 5« ersetzt.

ff) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

  »6.  § 38 Absatz 3 gilt mit der Maßgabe, dass 
der Vorsitzende alle Angelegenheiten im 
schriftlichen Umlaufverfahren beschlie-
ßen lassen kann, wenn nicht im Einzelfall 
ein Drittel der Mitglieder dem schriftli-
chen Umlaufverfahren widerspricht.«

c) Es wird folgender Absatz 3 a eingefügt:
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ganisationen der zuständigen Gewerkschaften und 
Berufsverbände zu beteiligen sind. Absatz 4 gilt ent-
sprechend.

  (6) § 55 a Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend.  
§ 45 gilt mit der Maßgabe, dass die oberste Dienstbe-
hörde, deren Geschäftsbereich der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft angehört, die notwendigen 
Kos ten für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemein-
schaft trägt.«

48. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In dem Einleitungssatz wird das Wort »ent-
sprechender« durch die Wörter »dem Vorbe-
reitungsdienst entsprechender« ersetzt.

bb)  In Nummer 2 wird das Wort »vier« durch das 
Wort »fünf« und die Angabe »§ 19 Abs. 1« 
durch die Wörter »§ 26 Absatz 2 Satz 1« er-
setzt.

cc)  In Nummer 3 werden die Wörter »Beteili-
gungsfällen des Dritten Abschnitts« durch die 
Wörter »Beteiligungsangelegenheiten des 
Zweiten Abschnitts« ersetzt.

b)  In Absatz 2 wird das Wort »entsprechender« 
durch die Wörter »dem Vorbereitungsdienst ent-
sprechender« ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

   »Für die Wahl, die Amtszeit, die Geschäfts-
führung, die Rechte, Pflichten und Aufgaben 
des Ausbildungspersonalrats und seiner Mit-
glieder gelten § 11 Absatz 1, § 12 Absatz 1 
Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1, § 14 Ab-
satz 1, 3 und 5, §§ 15 bis 17, 18 Absatz 1,  
§§ 20, 21 Absatz 1, § 22 Absatz 1 und 2, 
§§ 23 bis 26, 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
bis 6, Satz 2 und 3, §§ 28 bis 34, 36 Absatz 1 
bis 3, 5 bis 8, §§ 37 bis 38, 42 bis 47 a, 48 
Absatz 1 und 2, §§ 49 bis 53, 66 bis 68 a und 
69 bis 83 entsprechend. An Stelle einer Per-
sonalversammlung zur Bestellung des Wahl-
vorstands übt der Leiter der Dienststelle, bei 
der der Ausbildungspersonalrat gebildet ist, 
die Befugnis zur Bestellung des Wahlvor-
stands nach § 21 Absatz 2 und 3 sowie § 22 
Absatz 3 aus.«

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

49.  Die Überschrift des sechsten Teils wird wie folgt ge-
fasst:

 »Sechster Teil

 Jugend- und Auszubildendenvertretungen, 
 Jugend- und Auszubildendenversammlung«.

50. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung »(1)« wird gestrichen.

 § 55 b

 Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden 
 der Hauptpersonalräte

  (1) Die Vorsitzenden der Hauptpersonalräte bei den 
obersten Landesbehörden bilden die Arbeitsgemein-
schaft der Vorsitzenden der Hauptpersonalräte 
(ARGE-HPR). Besteht bei einer obersten Landesbe-
hörde kein Hauptpersonalrat, ist der Vorsitzende des 
Personalrats bei der obersten Landesbehörde Mit-
glied in der Arbeitsgemeinschaft.

  (2) An den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft kön-
nen teilnehmen:

1.  ein Vertreter der zu einer Arbeitsgemeinschaft zu-
sammengeschlossenen Schwerbehindertenvertre-
tungen bei den obersten Landesbehörden, 

2.  die Vorsitzenden der Personalräte der Dienststel-
len des Landtags von Baden-Württemberg.

  (3) Die Arbeitsgemeinschaft ist anzuhören vor Ent-
scheidungen

 1.  der Landesregierung, welche für die Beschäftig-
ten des Landes in den Geschäftsbereichen der 
obersten Dienstbehörden unmittelbar belastende 
Regelungen enthalten,

 2.  oberster Dienstbehörden, welche auch Beschäf-
tigte in den Geschäftsbereichen anderer oberster 
Dienstbehörden des Landes betreffen,

  soweit die Entscheidungen in Angelegenheiten nach 
den §§ 70, 71, 76 und 82 mit Ausnahme von Maß-
nahmen in einzelnen personellen Angelegenheiten 
der Beteiligung des Personalrats unterliegen würden, 
wenn sie von einer Dienststelle für ihre Beschäftig-
ten getroffen würden. Satz 1 gilt nicht, wenn nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften die Spitzenorgani-
sationen der zuständigen Gewerkschaften und Be-
rufsverbände zu beteiligen sind. § 55 a Absatz 4 gilt 
entsprechend.

  (4) Die federführend zuständige oberste Dienstbe-
hörde hört die Arbeitsgemeinschaft rechtzeitig und 
umfassend zu der beabsichtigten Maßnahme an. Der 
Arbeitsgemeinschaft sind die erforderlichen Unter-
lagen vorzulegen. Auf Verlangen der Arbeitsgemein-
schaft ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihr zu er-
örtern. Die Arbeitsgemeinschaft übermittelt ihre 
Stellungnahme der anhörenden obersten Dienstbe-
hörde innerhalb von drei Wochen, sofern nicht ein-
vernehmlich eine andere Frist vereinbart ist; § 85 
Absatz 3 gilt sinngemäß.

  (5) Die Arbeitsgemeinschaft kann grundsätzliche 
Angelegenheiten beraten, die für die Beschäftigten 
von allgemeiner Bedeutung sind und über den Ge-
schäftsbereich einer obersten Dienstbehörde hinaus-
gehen. Sie kann hierzu Vorschläge machen und Stel-
lungnahmen abgeben. Dies gilt auch dann, wenn 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften die Spitzenor-
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54. § 61 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 1 werden nach dem Wort »Be-
rufsbildung« die Wörter »und der Übernahme 
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten 
in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis« einge-
fügt.

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

  »4.  Maßnahmen, die der Gleichstellung von 
weiblichen und männlichen Beschäftig-
ten im Sinne von § 57 dienen, beim Per-
sonalrat zu beantragen,«.

cc)  Es werden folgende Nummern 5 und 6 ange-
fügt:

  »5.  die Eingliederung von Beschäftigten im 
Sinne von § 57 mit Migrationshinter-
grund in die Dienststelle sowie das Ver-
ständnis zwischen Beschäftigten im 
Sinne von § 57 unterschiedlicher Her-
kunft zu fördern und entsprechende 
Maßnahmen beim Personalrat zu bean-
tragen,

    6.  Maßnahmen, die dem Umweltschutz, 
dem Klimaschutz oder der sorgsamen 
Energienutzung in der Dienststelle die-
nen, beim Personalrat zu beantragen.«

b) Es wird folgender Absatz 1 a eingefügt:

  »(1 a) An Vorstellungsgesprächen zur Besetzung 
von ausgeschriebenen Ausbildungsplätzen kann 
ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung teilnehmen. An Personalgesprächen mit 
entscheidungsbefugten Vertretern der Dienststelle 
kann auf Verlangen von Beschäftigten im Sinne 
von § 57 ein Mitglied der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung teilnehmen.«

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  »(2) Die Zusammenarbeit der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung mit dem Personalrat be-
stimmt sich nach § 34 Absatz 1 Satz 3 und 4, Ab-
satz 3, § 36 Absatz 4, § 39 Absatz 3 und 5 Satz 1 
Nummer 4, § 39 a Absatz 2, § 40 Absatz 1 Satz 1 
und § 42 Absatz 3.«

 d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   »Vor Organisationsentscheidungen, die betei-
ligungspflichtige Maßnahmen zur Folge ha-
ben, ist die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung durch den Personalrat frühzeitig und 
fortlaufend zu unterrichten.«

bb)  Im neuen Satz 3 werden nach dem Wort »Un-
terlagen« die Wörter »einschließlich der Be-

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

51. § 58 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  »§ 12 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.«

52. § 59 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 werden die Wörter »einem Jugend- 
und Auszubildendenvertreter« durch die Wörter 
»einer Person« und die Wörter »Jugend- und Aus-
zubildendenvertretern« jeweils durch das Wort 
»Mitgliedern« ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) § 18 gilt entsprechend.«

53. § 60 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  »(1) Der Personalrat bestimmt den Wahlvorstand, 
den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vor-
sitzenden. § 15 Absatz 1 und 2, § 17 Absatz 1, 3 
und 4 Satz 1, Absatz 4 a, 5 und 7, § 24 Absatz 1 
Satz 1 und 2, Absatz 2 und § 25 gelten ent-
sprechend.« 

b) Es werden folgende Absätze 1 a und 1 b eingefügt:

  »(1 a) Der Wahlvorstand kann bestimmen, dass 
die Wahl in Dienststellen mit höchstens 20 in der 
Regel Beschäftigten im Sinne von § 57 in einer 
Wahlversammlung stattfindet. Er hat dazu spätes-
tens vier Wochen vor Ablauf der Amtszeit einzu-
berufen. Gewählt wird in geheimer Wahl nach 
den Grundsätzen der Mehrheitswahl. Der Vor-
sitzende des Wahlvorstands leitet die Wahlver-
sammlung, führt die Wahl durch und fertigt über 
das Ergebnis eine Wahlniederschrift.

  (1 b) Die regelmäßigen Wahlen der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung finden im Wechsel

 1.  zusammen mit den regelmäßigen Wahlen des 
Personalrats und

 2. sonst in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Januar 

  statt. § 26 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie § 27 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 gelten entspre-
chend.«

 c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   »(2) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung beträgt zwei Jahre 
und sechs Monate. Sie endet spätestens mit Ab-
lauf des letzten Tages des Zeitraums, in dem die 
regelmäßigen Wahlen der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung stattfinden. § 26 Absatz 1 
Satz 2 und 4, § 27 Absatz 1 Satz 2 sowie §§ 28 
bis 31 gelten entsprechend. Die Mitgliedschaft 
in der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
erlischt nicht dadurch, dass ein Mitglied im 
Laufe der Amtszeit das 26. Lebensjahr vollen-
det oder die Ausbildung beendet.«
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 »§ 64

 Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
 Stufen-Jugend- und Auszubildendenvertretung«.

b)  In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe »20 Arbeitsta-
gen« durch die Wörter »vier Wochen« ersetzt.

c) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

  »(4) Bei den Bezirkspersonalräten können Bezirks-
Jugend- und Auszubildendenvertretungen und bei 
den Hauptpersonalräten Haupt-Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen gebildet werden. Die 
Ab sätze 2 und 3 gelten entsprechend.«

58. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  »Der Dienststelle sind die getroffenen Maßnah-
men auf Verlangen mitzuteilen.«

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

  »(3) Unabhängig von Absatz 2 dürfen Personal-
vertretungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grund-
daten der Beschäftigten speichern. Dazu zählen 
Namen, Funktion sowie ihre Bewertung, Besol-
dungs- oder Entgeltgruppe, Geburts-, Einstel-
lungs- und Ernennungsdatum, Rechtsgrundlage 
und Dauer der Befristung des Arbeitsverhältnis-
ses, Datum der letzten Beförderung, Höher- oder 
Rückgruppierung, Beurlaubung und Teilzeitbe-
schäftigung. Die Dienststelle stellt den Personal-
vertretungen diese Grunddaten auf aktuellem 
Stand zur Verfügung. Vorher zur Verfügung ge-
stellte Grunddaten sind unverzüglich zu löschen.«

c) In Absatz 4 wird die Angabe »(§ 42)« gestrichen. 

59. § 66 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:

  »Der Leiter der Dienststelle und die Personalver-
tretung können einvernehmlich zweimal im Jahr 
von den gemeinschaftlichen Besprechungen ab-
sehen, wenn wirtschaftliche Angelegenheiten im 
Wirtschaftsausschuss ausreichend behandelt wor-
den sind. Sofern in der Dienststelle kein Wirt-
schaftsausschuss besteht, soll die Dienststelle die 
Personalvertretung in den gemeinschaftlichen Be-
sprechungen mindestens zweimal im Jahr über 
die von einem Wirtschaftsausschuss zu behan-
delnden Angelegenheiten unterrichten.«

b) Der neue Satz 6 wird wie folgt gefasst:

  »Zu den gemeinschaftlichen Besprechungen sind 
beratend hinzuzuziehen:

 1. die Schwerbehindertenvertretung,

 2.  ein Mitglied der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, das von dieser benannt wird, wenn 
Angelegenheiten behandelt werden, die beson-
ders Beschäftigte im Sinne von § 57 betreffen,

werbungsunterlagen aller Bewerber bei Ein-
stellungen von Beschäftigten im Sinne von  
§ 57, soweit dem nicht berechtigte Belange 
der Bewerber entgegenstehen,« eingefügt.

e) Absatz 4 wird aufgehoben.

f)  In Absatz 5 werden die Wörter »§ 34 Abs. 1 und 2 
gilt« durch die Wörter »die §§ 23 a und 34 Absatz 1 
gelten« ersetzt. 

g) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:

  »(7) In Dienststellen mit mehr als 50 Beschäftig-
ten im Sinne von § 57 kann die Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung Sprechstunden während 
der Arbeitszeit einrichten. § 44 gilt entsprechend. 
Ein beauftragtes Mitglied des Personalrats kann 
beratend teilnehmen.«

55. § 62 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  »Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
gelten §§ 45 bis 47 b Absatz 1 Satz 1, § 47 c Ab-
satz 1 und § 67 Absatz 1 Satz 3 entsprechend.«

b)  In Satz 2 werden die Wörter »§ 48 Abs. 1 und 3 
bis 8 gilt entsprechend mit den Maßgaben, dass 
die Versetzung, die Abordnung und die außeror-
dentliche Kündigung von« durch die Wörter 
»§ 48 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 48 a gelten ent-
sprechend mit den Maßgaben, dass die dort aufge-
führten Personalmaßnahmen bei« ersetzt. 

c)  In Satz 3 werden die Wörter »§ 48 Abs. 1 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 3« durch die Wörter »§ 48 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 2 sowie Absatz 4« ersetzt.

56. § 63 wird wie folgt gefasst:

 »§ 63

 Jugend- und Auszubildendenversammlung

  (1) Die Jugend- und Auszubildendenversammlung 
besteht aus den Beschäftigten im Sinne von § 57. Sie 
wird vom Vorsitzenden der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung geleitet. Der Personalratsvorsit-
zende oder ein vom Personalrat beauftragtes anderes 
Mitglied soll an der Jugend- und Auszubildendenver-
sammlung teilnehmen. 

  (2) Die Jugend- und Auszubildendenversammlung 
soll möglichst unmittelbar vor oder nach einer Perso-
nalversammlung stattfinden. Auf Antrag eines Vier-
tels der Beschäftigten im Sinne von § 57 ist die Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung verpflichtet, 
innerhalb von vier Wochen eine Jugend- und Auszu-
bildendenversammlung einzuberufen. 

  (3) Die für die Personalversammlung geltenden Vor-
schriften sind sinngemäß anzuwenden.«

57. § 64 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
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der sorgsamen Energienutzung in der 
Dienststelle dienen.«

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  »(2) Reicht die Personalvertretung schriftlich An-
träge oder Vorschläge nach Absatz 1 ein, soll der 
Leiter der Dienststelle innerhalb von drei Wochen 
schriftlich Stellung nehmen oder, wenn die Ein-
haltung der Frist nicht möglich ist, einen schrift-
lichen Zwischenbescheid erteilen. Die Ablehnung 
schriftlicher Anträge und Vorschläge hat der Lei-
ter der Dienststelle schriftlich zu begründen.«

c) Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben.

61.  Nach § 68 werden folgende §§ 68 a und 68 b einge-
fügt:

 »§ 68 a

 Unterrichtungs- und Teilnahmerechte 
 der Personalvertretung, Arbeits-
 platzschutzangelegenheiten

  (1) Die Personalvertretung ist zur Durchführung ih-
rer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten. Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterla-
gen vorzulegen. Personalaktendaten dürfen nur mit 
Zustimmung des Beschäftigten und nur von den von 
ihm bestimmten Mitgliedern der Personalvertretung 
eingesehen werden. 

  (2) Vor Organisationsentscheidungen, die beteili-
gungspflichtige Maßnahmen zur Folge haben, ist die 
Personalvertretung frühzeitig und fortlaufend zu un-
terrichten. An Arbeitsgruppen, die der Vorbereitung 
derartiger Entscheidungen dienen, können Mitglie-
der der Personalvertretung beratend teilnehmen.

  (3) Bei Einstellungen von Beschäftigten sind der 
Personalvertretung auf Verlangen die Bewerbungs-
unterlagen aller Bewerber vorzulegen, soweit dem 
nicht berechtigte Belange der Bewerber entgegenste-
hen. An Vorstellungs- oder Eignungsgesprächen, 
welche die Dienststelle im Rahmen geregelter oder 
auf Übung beruhender Auswahlverfahren zur Aus-
wahl unter mehreren Bewerbern durchführt oder 
durchführen lässt, kann ein Mitglied der Personal-
vertretung, das von dieser benannt ist, teilnehmen.

  (4) An Personalgesprächen mit entscheidungsbefug-
ten Vertretern der Dienststelle sowie an Beurtei-
lungsgesprächen im Sinne von § 51 Absatz 2 Satz 1 
des Landesbeamtengesetzes kann auf Verlangen des 
Beschäftigten ein Mitglied der Personalvertretung 
teilnehmen. An allgemeinen Besprechungen zur Ab-
stimmung einheitlicher Beurteilungsmaßstäbe vor 
regelmäßigen Beurteilungen im Sinne von § 51 Ab-
satz 1 des Landesbeamtengesetzes kann ein Mitglied 
der Personalvertretung, das von dieser benannt ist, 
teilnehmen. Die Gesamtergebnisse regelmäßiger Be-
urteilungen im Sinne von § 51 des Landesbeamten-
gesetzes sind der Personalvertretung anonymisiert 

 3.  die Beauftragte für Chancengleichheit, wenn 
Angelegenheiten behandelt werden, die beson-
ders die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern betreffen.«

60. § 68 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  »1.  Maßnahmen zu beantragen, die der 
Dienststelle und ihren Angehörigen oder 
im Rahmen der Aufgabenerledigung der 
Dienststelle der Förderung des Gemein-
wohls dienen,«.

bb)  In Nummer 2 werden nach dem Wort »wer-
den« die Wörter »und Anforderungen an die 
Barrierefreiheit nachgekommen wird« einge-
fügt.

cc) Es wird folgende Nummer 2 a eingefügt:

  »2 a.  auf die Verhütung von Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren zu achten, die für 
den Arbeitsschutz zuständigen Behör-
den, die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung und die übrigen in Be-
tracht kommenden Stellen durch Anre-
gungen, Beratung und Auskunft bei der 
Bekämpfung von Unfall- und Gesund-
heitsgefahren zu unterstützen und sich 
für den Arbeitsschutz einzusetzen,«.

dd)  In Nummer 4 wird das Wort »Schwerbehin-
derter« durch die Wörter »schwerbehinderter 
Beschäftigter« ersetzt.

ee) Nummer 5 wird aufgehoben.

ff) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

  »6.  an der Weiterentwicklung der interkul-
turellen Kompetenz der Verwaltung mit-
zuwirken und die Eingliederung von Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund in 
die Dienststelle sowie das Verständnis 
zwischen Beschäftigten unterschiedli-
cher Herkunft zu fördern,«.

gg) Nummer 8 und 9 werden wie folgt gefasst:

  »8.  Einrichtungen und Angebote der Dienst-
stelle zur Kinderbetreuung anzuregen 
und vorzuschlagen,

    9.  Wahrung der Interessen der Beschäftig-
ten in Telearbeit sowie auf einem sonsti-
gen Arbeitsplatz außerhalb der Dienst-
stelle,«.

hh)  In Nummer 10 werden die Wörter »von Frau 
und Mann dienen.« durch die Wörter »von 
Frauen und Männern dienen,« ersetzt.

ii) Es wird folgende Nummer 11 angefügt:

  »11.  Maßnahmen zu beantragen, die dem 
Umweltschutz, dem Klimaschutz oder 
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Angelegenheiten unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht 
die Dienst- oder Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse gefährdet werden, sowie die sich daraus erge-
benden Auswirkungen auf die Personalplanung dar-
zustellen. 

  (3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im  
Sinne von Absatz 1 gehören insbesondere

  1.  die wirtschaftliche und finanzielle Lage der 
Dienststelle,

  2. Veränderungen der Produktpläne,

  3. beabsichtigte Investitionen,

  4. beabsichtigte Partnerschaften mit Privaten,

  5.  die Stellung der Dienststelle in der Gesamt-
dienststelle,

  6. beabsichtigte Rationalisierungsmaßnahmen,

  7.  Einführung neuer Arbeits- und Management-
methoden,

  8.  Fragen des Umweltschutzes, des Klimaschutzes 
oder der sorgsamen Energienutzung in der 
Dienststelle,

  9.  Verlegung von Dienststellen oder Dienststellen-
teilen,

 10.  Auflösung, Neugründung, Zusammenlegung 
oder Teilung der Dienststelle oder von Dienst-
stellenteilen,

 11. Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen,

 12.  sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche das 
wirtschaftliche Leben der Dienststelle und die 
Interessen der Beschäftigten der Dienststelle 
wesentlich berühren können. 

  (4) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens 
drei und höchstens sieben Mitgliedern, die der 
Dienststelle angehören müssen, darunter mindestens 
einem Mitglied der Personalvertretung. Ersatzmit-
glieder können bestellt werden. Die Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses sollen die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche 
Eignung besitzen. Sie werden im Einvernehmen mit 
der Personalvertretung für die Dauer ihrer Amtszeit 
von der Dienststelle bestellt und können jederzeit ab-
berufen werden. Der Vorsitzende der Personalvertre-
tung beruft die Mitglieder des Wirtschaftsausschus-
ses zur konstituierenden Sitzung ein und leitet die 
Sitzung, bis der Wirtschaftsausschuss aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden gewählt hat. § 47 Absatz 2 
gilt für die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
entsprechend. 

  (5) Der Wirtschaftsausschuss soll einmal im Viertel-
jahr zusammentreten.

  (6) Der Leiter der Dienststelle oder eine von ihm  
beauftragte Person nimmt an den Sitzungen des 
Wirtschaftsausschusses teil; weitere sachkundige 

mitzuteilen. Dienstliche Beurteilungen sind auf Ver-
langen des betroffenen Beschäftigten der Personal-
vertretung zur Kenntnis zu geben.

  (5) Bei Prüfungen, die eine Dienststelle für Beschäf-
tigte ihres Bereichs abnimmt, ist einem Mitglied der 
für diesen Bereich zuständigen Personalvertretung, 
das von dieser benannt ist, die Anwesenheit zu ge-
statten. Dies gilt nicht für die Beratung.

  (6) Der Vorsitzende oder ein beauftragtes Mitglied 
der Personalvertretung hat jederzeit das Recht, nach 
vorheriger Unterrichtung des Leiters der Dienst-
stelle, die Dienststelle zu begehen und, sofern die 
Beschäftigten zustimmen, diese an ihrem Arbeits-
platz aufzusuchen, wenn zwingende dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen.

  (7) Die Dienststelle und die für den Arbeitsschutz zu-
ständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung und die übrigen in Betracht kom-
menden Stellen sind verpflichtet, bei allen im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfall-
verhütung stehenden Besichtigungen und Fragen und 
bei Unfalluntersuchungen die Personalvertretung 
oder die von ihr bestimmten Mitglieder der Personal-
vertretung derjenigen Dienststelle hinzuzuziehen, in 
der die Besichtigung oder Untersuchung stattfindet. 
Die Dienststelle hat der Personalvertretung unver-
züglich die den Arbeitsschutz oder die Unfallverhü-
tung betreffenden Auflagen und Anordnungen der in 
Satz 1 genannten Stellen mitzuteilen. An den Be-
sprechungen der Dienststelle mit den Sicherheitsbe-
auftragten nach § 22 Absatz 2 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch nehmen von der Personalvertre-
tung beauftragte Mitglieder der Per sonalvertretung 
teil. Die Personalvertretung erhält die Niederschrif-
ten über die Unter suchungen, Besichtigungen und 
Besprechungen, zu denen sie nach den Sätzen 1 und 
3 hinzuzuziehen ist. Die Dienststelle hat der Perso-
nalvertretung eine Durchschrift der nach § 193 Ab-
satz 5 Satz 1 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
von der Personalvertretung mit zu unterschreibenden 
Unfallanzeige oder des nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften zu erstattenden Berichts auszuhändigen.

 § 68 b

 Wirtschaftsausschuss

  (1) In Dienststellen ab einer Größe der Personalver-
tretung von mindestens sieben Mitgliedern soll auf 
Antrag der Personalvertretung ein Wirtschaftsaus-
schuss gebildet werden. Der Wirtschaftsausschuss 
hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten der 
Dienststelle zu beraten und die Personalvertretung zu 
unterrichten. Die Befugnisse und Aufgaben der Per-
sonalvertretungen nach diesem Gesetz bleiben unbe-
rührt. 

  (2) Die Dienststelle hat den Wirtschaftsausschuss 
rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen 
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 3. Zuweisung von Wohnungen nach Nummer 2,

 4. Kündigung von Wohnungen nach Nummer 2,

 5. Aufstellung des Urlaubsplans,

 6.  Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungs-
urlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen 
dem Leiter der Dienststelle und den beteiligten 
Beschäftigten kein Einverständnis erzielt wird.

  (2) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder 
tarifliche Regelung nicht besteht, mitzubestimmen 
über

  1.  Regelungen der Ordnung in der Dienststelle und 
des Verhaltens der Beschäftigten,

  2.  Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und 
der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit 
auf die einzelnen Wochentage,

  3.  Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung 
und Aufhebung von Arbeitszeitmodellen,

  4.  Anordnung von Mehrarbeit oder Überstunden, 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft, 

  5.  Fragen der Gestaltung des Entgelts innerhalb der 
Dienststelle für Arbeitnehmer, insbesondere 
durch Aufstellung von Entgeltgrundsätzen, die 
Einfüh rung und Anwendung von neuen Entgelt-
methoden und deren Änderung sowie die Fest-
setzung der Akkord- und Prämiensätze und ver-
gleichbarer leis tungsbezogener Entgelte, sowie 
entsprechende Regelungen innerhalb der Dienst-
stelle für Be amte,

  6.  Errichtung, Verwaltung, wesentliche Änderung 
und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne 
Rück sicht auf ihre Rechtsform,

  7.  Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Ar-
beitsunfällen, Berufskrankheiten und sonstigen 
Ge sundheitsschädigungen sowie von Gesund-
heits gefährdungen,

  8.  Maßnahmen des behördlichen oder betrieblichen 
Gesundheitsmanagements einschließlich vorbe-
reitender und präventiver Maßnahmen, allge-
meine Fragen des behördlichen oder betrieblichen 
Eingliederungsmanagements, Maßnahmen auf-
grund von Feststellungen aus Gefährdungsanaly-
sen,

  9.  Aufstellung von Sozialplänen einschließlich Plä-
nen für Umschulungen zum Ausgleich oder zur 
Milderung von wirtschaftlichen Nachteilen, die 
den Beschäftigten infolge von Rationalisie-
rungsmaßnahmen entstehen,

 10.  Grundsätze über die Bewertung von anerkann-
ten Vorschlägen im Rahmen des behördlichen 
oder betrieblichen Vorschlagswesens.

  (3) Muss für Gruppen von Beschäftigten die tägliche 
Arbeitszeit nach Erfordernissen, die die Dienststelle 
nicht voraussehen kann, unregelmäßig und kurzfris-

Beschäftigte können hinzugezogen werden. An den 
Sitzungen des Wirtschaftsausschusses können darü-
ber hinaus beratend teilnehmen:

 1. die Schwerbehindertenvertretung, 

 2.  ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung, das von dieser benannt wird, wenn Ange-
legenheiten behandelt werden, die besonders Be-
schäftigte im Sinne von § 57 betreffen,

 3.  die Beauftragte für Chancengleichheit, wenn An-
gelegenheiten behandelt werden, die besonders 
die Gleichstellung von Frauen und Männern be-
treffen.«

62.  Die Überschrift des zweiten Abschnitts im achten 
Teil wird wie folgt gefasst:

 »2. Abschnitt

 Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung«.

63. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 »§ 69

 Mitbestimmung«.

b) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  »Eine Maßnahme im Sinne von Satz 1 liegt be-
reits dann vor, wenn durch eine Handlung eine 
mitbestimmungspflichtige Maßnahme vorwegge-
nommen oder festgelegt wird.«

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  »(2) Der Personalrat kann seine Zustimmung zu 
Maßnahmen in zuvor festgelegten Einzelfällen 
oder für zuvor festgelegte Fallgruppen von Maß-
nahmen vorab erteilen. Die Bestimmung der 
Maßnahmen erfolgt für die Dauer der Amtszeit 
des Personalrats in der Geschäftsordnung; die Be-
stimmung kann jederzeit geändert oder widerru-
fen werden. Die Fälle, in denen die Vorabzustim-
mung in Anspruch genommen worden ist, sind 
dem Personalrat jeweils in der nächsten Sitzung 
bekanntzugeben.«

d) Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

64. Die §§ 70 bis 74 werden wie folgt gefasst:

 »§ 70

 Angelegenheiten der uneingeschränkten 
 Mitbestimmung

 (1) Der Personalrat hat mitzubestimmen über die 

 1.  Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, 
Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwen-
dungen,

 2.  allgemeine Festsetzung der Nutzungsbedingun-
gen für Wohnungen, über die die Beschäftigungs-
dienststelle verfügt oder für die die Beschäfti-
gungsdienststelle ein Vorschlagsrecht hat,
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  (1 a) Der Personalrat der abgebenden Dienststelle 
und, soweit dort bestehend, der Personalrat der auf-
nehmenden Dienststelle haben in Personalangele-
genheiten jeweils mitzubestimmen bei

 1.  Versetzung von Beschäftigten, die voraussichtlich 
länger als zwei Monate Beschäftigte sein werden, 
zu einer anderen Dienststelle,

 2.  Abordnung für die Dauer von mehr als zwei Mo-
naten, mit Ausnahme der Abordnung von Beam-
ten für die Erfüllung von Aufgaben nach dem 
Landesdisziplinargesetz,

 3.  Zuweisung für die Dauer von mehr als zwei Mo-
naten,

 4.  Personalgestellung für die Dauer von mehr als 
zwei Monaten,

 5.  Abordnung auch für die Dauer von weniger als 
zwei Monaten, sofern sie sich unmittelbar an  
eine vorangegangene Abordnung anschließt; ent-
sprechendes gilt für die Zuweisung oder Perso-
nalgestellung.

  (2) Der Personalrat bestimmt in Personalangelegen-
heiten der Beschäftigten nur auf deren Antrag mit bei

  1. Verlängerung der Probezeit,

  2.  Änderung der arbeitsvertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit für die Dauer von mehr als zwei Mona-
ten,

  3.  Anordnungen gegenüber Beschäftigten, welche 
die Freiheit in der Wahl der Wohnung be-
schränken,

  4.  Ablehnung eines Antrags auf Telearbeit oder auf 
Einrichtung eines Arbeitsplatzes außerhalb der 
Dienststelle, sofern diese Arbeitsform tarifver-
traglich oder durch Dienstvereinbarung besteht,

  5.  Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer 
Nebentätigkeit, Erteilung von Auflagen zu 
Neben tätigkeitsgenehmigungen, Untersagung ei-
ner Nebentätigkeit,

  6.  Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäfti-
gung oder Urlaub ohne Dienstbezüge oder Ar-
beitsentgelt, Widerruf der Bewilligung,

  7. Ablehnung eines Antrags auf Altersteilzeit,

  8.  Herabsetzung der Anwärterbezüge oder Unter-
haltsbeihilfe,

  9.  Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen 
Beschäftigte,

 10.  Entlassung von Beamten auf Probe oder auf Wi-
derruf, wenn sie die Entlassung nicht selbst be-
antragt haben,

 11.  Abschluss von Aufhebungs- oder Beendigungs-
verträgen, wenn der Arbeitnehmer die Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses nicht selbst bean-
tragt hat; entsprechendes gilt für die Beendigung 

tig festgesetzt werden, so beschränkt sich die Mitbe-
stimmung nach Absatz 2 Nummer 2 und 4 auf die 
Grundsätze für die Aufstellung der Dienstpläne.

 § 71

 Angelegenheiten der eingeschränkten 
 Mitbestimmung

  (1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Perso nal-
angelegenheiten der Beschäftigten, die voraussichtlich 
länger als zwei Monate Beschäftigte sein werden, bei

  1.  Begründung des Beamtenverhältnisses, mit Aus-
nahme der Fälle, in denen das Beamtenverhält-
nis auf Widerruf nach Ablegung oder dem 
endgül tigen Nichtbestehen der für die Laufbahn 
vorgeschriebenen Prüfung aufgrund von Rechts-
vorschriften endet,

  2.  Einstellung von Arbeitnehmern, Übertragung  
der auszuübenden Tätigkeit bei der Einstellung, 
Nebenabreden zum Arbeitsvertrag, Zeit- oder 
Zweck befristung des Arbeitsverhältnisses,

  3.  Ein-, Höher-, Um- oder Rückgruppierung ein-
schließlich Stufenzuordnung sowie Verkürzung 
und Verlängerung der Stufenlaufzeit nach Ent-
geltgrundsätzen, Bestimmung der Fallgruppe 
innerhalb einer Entgeltgruppe, soweit jeweils ta-
rifvertraglich nichts anderes bestimmt ist, 
übertarif licher Eingruppierung,

  4. Beförderung, horizontalem Laufbahnwechsel,

  5.  Zulassung zum Aufstieg einschließlich der Zulas-
sung zur Eignungsfeststellung für den Aufstieg,

  6.  zwei Monate überschreitender Übertragung von 
Dienstaufgaben eines Amtes mit höherem oder 
niedrigerem Grundgehalt,

  7.  zwei Monate überschreitender Übertragung ei-
ner Tätigkeit, die 

 a)  den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren oder 
niedrigeren Entgeltgruppe entspricht als die 
bisherige Tätigkeit,

 b)  einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage 
auslöst, sowie Widerruf einer solchen Über-
tragung,

  8.  zwei Monate überschreitender Übertragung ei-
ner anderen Tätigkeit,

  9.  erneuter Übertragung von Dienstaufgaben eines 
Amtes oder der auszuübenden Tätigkeit nach 
Rückkehr aus der Beurlaubung von längerer 
Dauer,

 10.  wesentlicher Änderung des Arbeitsvertrags, aus-
genommen der Änderung der arbeitsvertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit,

 11.  Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie 
mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden ist, 

 12. ordentlicher Kündigung durch die Dienststelle.
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und Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen 
über die Durchführung von Stellenausschreibun-
gen für Arbeitnehmer einschließlich Inhalt, Ort 
und Dauer,

  8.  Absehen von der Ausschreibung eines Dienst-
postens für Beamte, der nach gesetzlichen Vor-
schriften, einer Richtlinie nach Nummer 7 oder 
einer Dienstvereinbarung auszuschreiben wäre,

  9.  allgemeine Fragen zur Durchführung der beruf-
lichen Ausbildung mit Ausnahme der Gestaltung 
von Lehrveranstaltungen

  a)  bei Arbeitnehmern einschließlich der Bestel-
lung und Abberufung der Ausbilder und Aus-
bildungsleiter bei Ausbildungen im Sinne des 
Berufsbildungsgesetzes, des Krankenpflege-
gesetzes und des Hebammengesetzes,

  b)  der Beamten einschließlich der Bestellung 
und Abberufung der Ausbilder und Ausbil-
dungsleiter,

  c)  von Studierenden der Dualen Hochschule, von 
Studierenden, die ein nach einer Studien-
ordnung vorgeschriebenes Praktikum leisten, 
oder von Volontären,

 10.  allgemeine Fragen der beruflichen Fortbildung, 
Weiterbildung, Umschulung, Einführung in die 
Aufgaben einer anderen Laufbahn und Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Rahmen der Personal-
entwicklung,

 11.  Einführung und Anwendung technischer Einrich-
tungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten und 
die Leistung der Beschäftigten zu über wachen, 

 12. Gestaltung der Arbeitsplätze,

 13.  Einführung, Anwendung oder wesentliche Än-
derung oder wesentliche Erweiterung techni-
scher Einrichtungen und Verfahren der automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
der Beschäftigten, mit Ausnahme der Einfüh-
rung und Anwendung automatisierter Verfahren 
für amt liche Statistiken beim Statistischen Lan-
desamt, soweit diese von Dienststellen außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes er-
stellt und unter dortiger Mitbestimmung der 
Personalvertretung freigegeben worden sind,

 14.  Maßnahmen, die zur Hebung der Arbeitsleistung 
und Erleichterung des Arbeitsablaufs geeignet 
sind, sowie deren wesentliche Änderung oder 
wesentliche Ausweitung,

 15.  Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmetho-
den, wesentliche Änderung oder wesentliche 
Aus wei tung bestehender Arbeitsmethoden,

 16.  Einführung, wesentliche Änderung oder wesent-
liche Ausweitung der Informations- und Kom-
munikationsnetze,

von öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nissen,

 12.  Ablehnung des Antrags auf vorzeitige Verset-
zung in den Ruhestand oder vorzeitiger Verset-
zung in den Ruhestand, wenn der Beamte die 
Versetzung nicht selbst beantragt hat,

 13.  Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit, 
wenn der Beamte die Feststellung nicht selbst be-
antragt hat,

 14.  Ablehnung des Antrags auf Hinausschiebung 
des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens 
der Altersgrenze.

  (3) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder 
tarifliche Regelung nicht besteht, mitzubestimmen 
über

  1. Bestellung und Abberufung von

  a) Vertrauens- und Betriebsärzten,

  b) behördlichen Datenschutzbeauftragten,

  c)  Fachkräften für Arbeitssicherheit, Sicher-
heitsbeauftragten, Beauftragten für biologi-
sche Sicherheit, Fachkräften und Beauftrag-
ten für den Strahlenschutz,

  d) Hygienebeauftragten,

  e)  Beauftragten des Arbeitgebers für schwerbe-
hinderte Menschen,

  2.  Widerruf der Bestellung der Beauftragten für 
Chancengleichheit oder ihrer Stellvertreterin,

  3.  Inhalt von Personalfragebögen, mit Ausnahme 
von solchen im Rahmen der Rechnungsprüfung, 
Inhalt von Fragebögen für Mitarbeiterbe fra-
gungen,

  4. Beurteilungsrichtlinien,

  5.  Inhalt und Verwendung von Formulararbeitsver-
trägen,

  6.  Erlass von Richtlinien über die personelle Aus-
wahl 

  a) bei Einstellungen,

  b) bei Versetzungen,

  c) bei Höher-, Rück- oder Umgruppierungen,

  d) bei Kündigungen,

  e)  für Beförderungen und horizontalen Lauf-
bahnwechsel nach Absatz 1 Nummer 4,

  f)   bei beförderungsähnlichen Übertragungen 
anderer Tätigkeiten und Übertragungen von 
Tätigkeiten, die einen Anspruch auf Zahlung 
einer Zulage auslösen,

  g)  für die Zulassung zum Aufstieg einschließ-
lich Zulassung zur Eignungsfeststellung für 
den Aufstieg,

  7.  Erlass von Richtlinien über Ausnahmen von der 
Ausschreibung von Dienstposten für Beamte 
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  (5) Wird trotz anderslautender Empfehlung der Eini-
gungsstelle nach § 74 Absatz 4 eine ordentliche Kün-
digung ausgesprochen, ist dem Arbeitnehmer mit der 
Kündigung eine Abschrift der Empfehlung der Eini-
gungsstelle zuzuleiten. Hat der Arbeitnehmer im 
Fal le des Satzes 1 nach dem Kündigungsschutzge-
setz Klage auf Feststellung erhoben, dass das Ar-
beitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst 
ist, so muss die Dienststelle auf Verlangen des Ar-
beitnehmers diesen nach Ablauf der Kündigungsfrist 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits 
bei unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbe-
schäftigen. Auf Antrag der Dienststelle kann das Ar-
beitsgericht sie durch einstweilige Verfügung von 
der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung nach Satz 
2 entbinden, wenn 

 1.  die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig er-
scheint oder

 2.  die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu ei-
ner unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung der 
Dienststelle führen würde oder

 3.  die Verweigerung der Zustimmung des Personal-
rats offensichtlich unbegründet war.

  (6) Tritt nach einer Rechtsvorschrift im Falle der or-
dentlichen Kündigung des Arbeitnehmers durch die 
Dienststelle an die Stelle der Mitbestimmung die 
Mitwirkung, so ist dem Arbeitnehmer mit der Kündi-
gung eine Abschrift der Stellungnahme des Personal-
rats zuzuleiten, sofern der Personalrat nach § 77 Ab-
satz 4 Satz 1 Einwendungen gegen die Kündigung 
erhoben hat, es sei denn, dass die Stufenvertretung 
nach Verhandlung nach § 78 Absatz 1 Satz 4 und 5 
die Einwendungen nicht aufrechterhalten hat. Bis zur 
endgültigen Entscheidung der übergeordneten Dienst-
stelle nach § 78 Absatz 1 Satz 4 und 5 oder der obers-
ten Dienstbehörde nach § 78 Absatz 2 oder des nach 
§ 83 a Absatz 1 zuständigen Organs kann die Kündi-
gung nicht ausgesprochen werden. Absatz 5 Satz 2 
und 3 sowie § 72 Absatz 2 gelten entsprechend.

 § 72

 Einleitung, Verfahren der Mitbestimmung

  (1) Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat von 
der beabsichtigten Maßnahme und beantragt seine 
Zustimmung.

  (2) Der Personalrat bestimmt, soweit in § 71 Absatz 4 
und 4 a nichts anderes bestimmt ist, nur mit

 1.  in den Personalangelegenheiten nach § 71 Absatz 1 
und 1 a der 

a)  in § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 be-
zeichneten Beschäftigten, 

b) der Beamten auf Zeit, 

c)  der Beschäftigten mit überwiegend wissen-
schaftlicher oder künstlerischer Tätigkeit, 

 17.  Einführung grundsätzlich neuer Formen der Ar-
beitsorganisation und wesentliche Änderungen 
der Arbeitsorganisation,

 18.  Anordnung von Urlaubssperren aus arbeitsorga-
nisatorischen Gründen,

 19.  Erstellung und Anpassung des Chancengleich-
heitsplans.

 (4) Es gelten nicht

 1.  Absätze 1 bis 2 Nummer 1 bis 3, 5 bis 7, 10, 12, 
14 für 

 a)  Beamtenstellen und Beamte der Besoldungs-
gruppe A 16 und höher, bei den obersten 
Dienstbehörden des Landes der Besoldungs-
gruppe B 3 und höher sowie jeweils für ent-
sprechende Arbeitnehmerstellen und Arbeit-
nehmer, 

 b) Landräte, Bürgermeister und Beigeordnete, 

 c)  leitende Beschäftigte öffentlich-rechtlicher 
Kre  ditinstitute; welche Beschäftigten leitende 
Beschäftigte öffentlich-rechtlicher Kreditinsti-
tute sind, entscheidet die zuständige oberste 
Aufsichtsbehörde, 

 2.  Absatz 1 Nummer 1 für die Begründung des Be-
amtenverhältnisses bei 

 a) Polizeimeistern und Polizeikommissaren,

 b)  Lehrern an allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen,

 3.  Absatz 1 Nummer 11 und Absatz 1 a für nicht be-
amtete Lehrer.

  (4 a) An die Stelle der Mitbestimmung tritt, soweit in 
Absatz 4 nichts anderes bestimmt ist, die Mitwirkung 

1.  in den Fällen der Absätze 1, 1 a und 2 Nummer 2, 
3, 5 bis 7 und 14 bei

a)  Leitern von Dienststellen im Sinne dieses Ge-
setzes, 

b)  Rektoren an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, 
Gemeinschafts- und entsprechenden Sonder-
schulen, 

c)  Abteilungsleitern bei den Regierungspräsidien, 
Landesoberbehörden und höheren Son der be-
hörden, 

d)  den Ersten Landesbeamten bei den Landrats-
ämtern,

2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 11 und des 
Absatzes 1 a bei

a)  Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes 
und des Werkdienstes bei den Justizvollzugs-
einrichtungen,

b) Polizeibeamten, 

c)  Beschäftigten des Landesamts für Verfas-
sungsschutz.
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zeit und in den Fällen des § 71 Absatz 2 Nummer 6 
über die beantragte Teilzeitbeschäftigung eine Eini-
gung nicht zustande, entscheidet die Dienststelle 
endgültig; die §§ 73 und 74 finden keine Anwen-
dung.

 § 73

 Stufenverfahren der Mitbestimmung

  (1) Kommt eine Einigung nicht zustande, so kann die 
Dienststelle oder der Personalrat die Angelegenheit 
binnen drei Wochen auf dem Dienstweg der überge-
ordneten Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung 
besteht, vorlegen. Legt die Dienststelle die Angele-
genheit der übergeordneten Dienststelle vor, so teilt 
sie dies dem Personalrat unter Angabe der Gründe 
mit. 

  (2) Die übergeordnete Dienststelle hat die Angele-
genheit der bei ihr gebildeten Stufenvertretung inner-
halb von fünf Wochen vorzulegen. § 72 Absatz 1 und 
5 bis 9 gilt entsprechend. 

  (3) Können sich die übergeordnete Dienststelle und 
die Stufenvertretung nicht einigen, so kann die über-
geordnete Dienststelle oder die Stufenvertretung die 
Angelegenheit binnen drei Wochen der obersten 
Dienstbehörde vorlegen. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 
Satz 2 gelten entsprechend. 

 § 74

 Einigungsstellenverfahren

  (1) Ergibt sich zwischen der obersten Dienstbehörde 
und der bei ihr bestehenden zuständigen Personal-
vertretung keine Einigung, so kann jede Seite die Ei-
nigungsstelle anrufen. 

  (2) In den Fällen des § 70 entscheidet die Einigungs-
stelle endgültig. Ihr Beschluss bindet die Beteiligten, 
soweit er eine Entscheidung im Sinne von § 74 a Ab-
satz 5 enthält. Die oberste Dienstbehörde kann einen 
Beschluss der Einigungsstelle, der im Einzelfall we-
gen seiner Auswirkungen auf das Gemeinwesen we-
sentlicher Bestandteil der Regierungsverantwortung 
ist, unverzüglich nach seiner Zustellung der Landes-
regierung zur endgültigen Entscheidung vorlegen. 
Der Einigungsstelle und der bei der obersten Dienst-
behörde bestehenden zuständigen Personalvertretung 
ist Gelegenheit zu geben, innerhalb von zwei Wochen 
zu der Vorlage an die Landesregierung Stellung zu 
nehmen. Eine Stellungnahme ist der Landesregierung 
zur Kenntnis zu bringen. Die Entscheidung der Lan-
desregierung ist den Beteiligten durch die oberste 
Dienstbehörde bekanntzugeben. 

  (3) An die Stelle der Landesregierung tritt in Angele-
genheiten der Dienststellen des Landtags von Baden-
Württemberg der Präsident des Landtags und in An-
gelegenheiten des Rechnungshofs Baden-Württem-
berg der Präsident des Rechnungshofs.

 2.  in den Angelegenheiten des § 70 Absatz 1 Num-
mer 4,

  wenn die betroffenen Beschäftigten es beantragen 
sowie

 3.  in den Angelegenheiten des § 70 Absatz 1 Num-
mer 1, 

  wenn die betroffenen Beschäftigten nicht wider-
sprechen. § 71 Absatz 2 bleibt unberührt.

  (3) In den Fällen von Absatz 2 sowie von § 71 Absatz 
2 sind die Beschäftigten von der beabsichtigten Maß-
nahme rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen; 
gleichzeitig sind sie auf ihr Antrags- oder Wider-
spruchsrecht hinzuweisen.

  (4) In den Angelegenheiten nach § 70 Absatz 1 Num-
mer 1 und 4 bestimmt auf Verlangen der betroffenen 
Beschäftigten nur der Vorstand mit. 

  (5) Der Personalrat kann verlangen, dass die Dienst-
stelle die beabsichtigte Maßnahme begründet. 

  (6) Der Beschluss des Personalrats über die bean-
tragte Zustimmung ist der Dienststelle innerhalb von 
drei Wochen mitzuteilen. In dringenden Fällen kann 
die Dienststelle diese Frist auf eine Woche abkürzen. 
Personalrat und Dienststelle können für die Dauer 
der Amtszeit des Personalrats abweichende Fristen 
vereinbaren. 

  (7) Die Dienststelle kann die Fristen im Einzelfall 
verlängern oder in begründeten Fällen im Einverneh-
men mit dem Personalrat abkürzen. 

  (8) Aufgrund eines Beschlusses des Vorstands kann 
der Vorsitzende des Personalrats bei der Dienststelle 
im Einzelfall eine längere Frist beantragen. Dabei ist 
die Dauer der Fristverlängerung zu benennen und  
ihre Erforderlichkeit zu begründen. Soweit keine an-
dere Frist bewilligt wird, verlängert sich die Frist um 
drei Arbeitstage. Entscheidet die Dienststelle nicht 
innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang über 
den Antrag, gilt die Fristverlängerung im beantragten 
Umfang als bewilligt. Der Antrag kann nicht wieder-
holt werden. 

  (9) Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der 
Personalrat innerhalb der geltenden Frist die Zustim-
mung unter Angabe der Gründe schriftlich verwei-
gert oder die angeführten Gründe offenkundig kei-
nen unmittelbaren Bezug zu den Mitbestimmungsan-
gelegenheiten haben. Soweit dabei Beschwerden 
oder Behauptungen tatsächlicher Art vorgetragen 
werden, die für einzelne Beschäftigte ungünstig sind 
oder ihnen nachteilig werden können, hat die Dienst-
stelle diesen Beschäftigten Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben; die Äußerung ist aktenkundig zu ma-
chen. 

  (10) Kommt bei Arbeitnehmern in den Fällen des  
§ 71 Absatz 2 Nummer 2 über die beantragte Verrin-
gerung der arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeits-
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entsprechen. Der Beschluss wird mit einfacher Stim-
menmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der Person für den Vorsitz. Er 
muss sich im Rahmen der geltenden Rechtsvor-
schriften, insbesondere des Haushaltsgesetzes, hal-
ten. Der Beschluss ist den Beteiligten zuzustellen.«

66.  Die Bezeichnung »3. Abschnitt« sowie die Über-
schrift des dritten Abschnitts werden gestrichen.

67. Die §§ 75 bis 83 a werden wie folgt gefasst:

 »§ 75

 Mitwirkung

  Soweit der Personalrat an Entscheidungen mitwirkt, 
ist ihm die beabsichtigte Maßnahme rechtzeitig be-
kanntzugeben und auf Verlangen mit ihm zu erörtern.

 § 76

 Angelegenheiten der Mitwirkung

 (1) Der Personalrat wirkt mit bei

1.  Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen einer 
Dienststelle für die innerdienstlichen, sozialen 
oder persönlichen Angelegenheiten der Beschäf-
tigten ihres Geschäftsbereichs,

2.  Auflösung, Einschränkung, Erweiterung, Verle-
gung oder Zusammenlegung von Dienststellen 
oder wesentlichen Teilen von ihnen,

3.  nicht nur vorübergehender Übertragung wesent-
licher Arbeiten oder wesentlicher Aufgaben, die 
bisher üblicherweise durch Beschäftigte der 
Dienststelle wahrgenommen werden, durch Ver-
gabe oder Privatisierung,

4.  Einrichtung von Telearbeitsplätzen oder sonstigen 
Arbeitsplätzen außerhalb der Dienststelle,

5.  Auswahl der Beschäftigten zur Teilnahme an 
Maßnahmen der Berufsausbildung, an Fortbil-
dungs- sowie Weiterbildungsveranstaltungen, an 
Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Per-
sonalentwicklung,

6. Grundsätzen der Personalplanung,

7.  Arbeitsorganisation einschließlich der Planungs- 
und Gestaltungsmittel und der Zahl der einzuset-
zenden Beschäftigten, mit Ausnahme der Erstel-
lung von Stundenplänen an allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen,

8.  Grundsätzen der Arbeitsplatz- oder Dienstposten-
bewertung.

  (2) Der Personalrat wirkt auf Antrag der Beschäftig-
ten mit bei

1.  Erlass von Disziplinarverfügungen oder schrift-
lichen Missbilligungen gegen Beamte,

2.  Erteilung schriftlicher Abmahnungen gegen Ar-
beitnehmer. 

 § 71 Absatz 4 Nummer 1 gilt entsprechend.

  (4) In den Fällen des § 71 beschließt die Einigungs-
stelle, wenn sie sich nicht der Auffassung der obers-
ten Dienstbehörde anschließt, eine Empfehlung an 
diese. Die oberste Dienstbehörde entscheidet sodann 
endgültig. Die Entscheidung ist zu begründen und 
der Einigungsstelle und den beteiligten Personalver-
tretungen bekanntzugeben.«

65. Nach § 74 wird folgender § 74 a eingefügt:

 »§ 74 a

 Einigungsstelle

  (1) Die Einigungsstelle wird, soweit sich aus Absatz 2 
nichts Abweichendes ergibt, von Fall zu Fall bei der 
obersten Dienstbehörde gebildet. Sie besteht aus je 
drei Beisitzern, die von der obersten Dienstbehörde 
und der bei ihr bestehenden zuständigen Personal-
vertretung bestellt werden, und einer unparteiischen 
Person für den Vorsitz, auf die sich beide Seiten eini-
gen. Die Beisitzer sowie die Person für den Vorsitz 
sind innerhalb von zwei Wochen nach Anrufung der 
Einigungsstelle zu bestellen. Die Person für den Vor-
sitz muss die Befähigung zum Richteramt besitzen 
oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deut-
schen Richtergesetzes erfüllen. Kommt eine Eini-
gung über die Person für den Vorsitz nicht zustande, 
so bestellt sie der Präsident des Verwaltungsgerichts-
hofs. Unter den Beisitzern, die von der Personalver-
tretung bestellt werden, muss sich je ein Beamter und 
ein Arbeitnehmer befinden, es sei denn, die Angele-
genheit betrifft lediglich die Beamten oder die Ar-
beitnehmer. 

  (2) Aufgrund einer Dienstvereinbarung kann die Ei-
nigungsstelle auf Dauer, längstens bis zum Ablauf 
der Amtszeit der zuständigen Personalvertretung ge-
bildet werden. Absatz 1 gilt mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass zwischen der obersten Dienstbe-
hörde und der zuständigen Personalvertretung Eini-
gung über die unparteiische Person für den Vorsitz 
für die vereinbarte Amtszeit erzielt wird.

  (3) Die Verhandlung der Einigungsstelle ist nicht öf-
fentlich. Der obersten Dienstbehörde und der zustän-
digen Personalvertretung ist Gelegenheit zur münd-
lichen Äußerung zu geben. Im Einvernehmen mit den 
Beteiligten kann die Äußerung schriftlich erfolgen. 

  (4) Die Einigungsstelle soll binnen zwei Monaten 
nach der Anrufung durch einen Beteiligten entschei-
den. Die Einigungsstelle ist beschlussfähig, wenn die 
Person für den Vorsitz und mindestens drei Beisitzer 
anwesend sind. Bestellt eine Seite innerhalb der in 
Absatz 1 Satz 3 genannten Frist keine Beisitzer oder 
bleiben Beisitzer trotz rechtzeitiger Einladung der 
Sitzung fern, so entscheiden die Person für den Vor-
sitz und die erschienenen Beisitzer allein. 

  (5) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluss. 
Sie kann den Anträgen der Beteiligten auch teilweise 
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Personalrat die Entscheidung unter Angabe der 
Gründe schriftlich mit. Das weitere Verfahren be-
stimmt sich nach der Art der beantragten Maßnahme 
und dem dafür vorgesehenen Verfahren nach den  
§§ 73 bis 74 a und 78.

 (3) § 68 Absatz 1 bleibt unberührt.

 § 80

 Dienstvereinbarungen

  (1) Dienstvereinbarungen sind in allen Angelegen-
heiten der Mitbestimmung nach § 70 Absatz 1 Num-
mer 2, 5 und 6, Absatz 2 und 3, § 71 Absatz 3 und 
Mitwirkung nach § 76 Absatz 1 zulässig, soweit eine 
gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht. 
Sie sind ferner zulässig, soweit dieses Gesetz oder  
tarifvertragliche Vereinbarungen Dienstvereinbarun-
gen vorsehen. 

  (1 a) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingun-
gen, die durch Tarif geregelt sind oder üblicherweise 
geregelt werden, können nicht Gegenstand einer 
Dienstvereinbarung sein. Dies gilt nicht, wenn tarif-
vertragliche Vereinbarungen den Abschluss ergän-
zender Dienstvereinbarungen ausdrücklich zulassen. 

  (2) Dienstvereinbarungen werden durch Dienststelle 
und Personalrat gemeinsam beschlossen, sind schrift-
lich niederzulegen, von beiden Seiten zu unterzeich-
nen und in geeigneter Weise bekanntzumachen.

  (3) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Be-
reich gelten, gehen Dienstvereinbarungen für einen 
kleineren Bereich vor. 

  (4) Sofern nichts anderes vereinbart ist, können 
Dienstvereinbarungen von beiden Seiten jederzeit 
mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 

  (5) In Angelegenheiten der uneingeschränkten Mit-
bestimmung nach § 70 Absatz 1 Nummer 2, 5 und 6 
sowie Absatz 2 und 3 kann die Weitergeltung einer 
gekündigten oder abgelaufenen Dienstvereinbarung 
über eine bestimmte Dauer vereinbart werden. Ist 
keine Vereinbarung über die Dauer der Weitergel-
tung getroffen, endet die Weitergeltung mit Ablauf 
der Amtszeit des Personalrats, der zum Zeitpunkt der 
Kündigung oder des Auslaufens der Dienstvereinba-
rung amtiert hat. 

  (6) Weitergeltende Regelungen einer gekündigten 
oder abgelaufenen Dienstvereinbarung können jeder-
zeit ganz oder teilweise aufgehoben werden, soweit 
diese Regelungen wegen ihrer Auswirkungen auf das 
Gemeinwesen die Regierungsverantwortung wesent-
lich berühren. § 74 Absatz 2 Satz 3 bis 6 und Absatz 3 
gilt entsprechend.

 § 81

 Anhörung des Personalrats

  Soweit der Personalrat anzuhören ist, ist ihm die  
Angelegenheit rechtzeitig bekanntzugeben und aus-
reichend Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

 § 77

 Einleitung, Verfahren der Mitwirkung

  (1) Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat über 
die beabsichtigte Maßnahme. 

  (2) In den Fällen des § 76 Absatz 2 gilt § 72 Absatz 3 
entsprechend, § 78 findet keine Anwendung.

  (3) Der Personalrat kann verlangen, dass die Dienst-
stelle die beabsichtigte Maßnahme begründet.

  (4) Äußert sich der Personalrat nicht innerhalb von 
drei Wochen, hält er bei Erörterung seine Einwen-
dungen oder Vorschläge nicht aufrecht oder haben 
sie offenkundig keinen unmittelbaren Bezug zu den 
Mitwirkungsangelegenheiten, so gilt die beabsichtigte 
Maßnahme als gebilligt. § 72 Absatz 6 Satz 2 und 3, 
Absatz 7 und 8 gilt entsprechend.

  (5) Erhebt der Personalrat Einwendungen, so hat er 
der Dienststelle die Gründe mitzuteilen. § 72 Absatz 9 
Satz 2 gilt entsprechend.

  (6) Entspricht die Dienststelle den Einwendungen 
des Personalrats nicht oder nicht in vollem Umfang, 
so teilt sie dem Personalrat ihre Entscheidung unter 
Angabe der Gründe schriftlich mit. 

 § 78

 Stufenverfahren der Mitwirkung

  (1) Der Personalrat einer nachgeordneten Dienststelle 
kann die Angelegenheit binnen drei Wochen nach Zu-
gang der Mitteilung der Dienststelle, dass Einwen-
dungen nicht oder nicht in vollem Umfang berück-
sichtigt werden, auf dem Dienstweg der übergeordne-
ten Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung besteht, 
mit dem Antrag auf Entscheidung vorlegen. Der Per-
sonalrat leitet der Dienststelle eine Abschrift des An-
trags zu. Die übergeordnete Dienststelle hat die Ange-
legenheit der Stufenvertretung innerhalb von fünf 
Wochen vorzulegen. Die übergeordnete Dienststelle 
entscheidet nach Verhandlung mit der Stufenvertre-
tung. § 77 Absatz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend. 

  (2) Die Stufenvertretung kann die Angelegenheiten 
binnen drei Wochen der obersten Dienstbehörde vor-
legen. Absatz 1 Satz 2, 4 und 5 gilt entsprechend.

  (3) Ist ein Antrag nach Absatz 1 oder 2 gestellt, so ist 
die beabsichtigte Maßnahme bis zur Entscheidung 
der angerufenen Dienststelle auszusetzen.

 § 79

 Antrag des Personalrats

  (1) Der Personalrat kann eine Maßnahme, die nach  
§ 70 Absatz 1 Nummer 2, 5 und 6, Absatz 2 und 3,  
§ 71 Absatz 3 und § 76 Absatz 1 seiner Mitbestim-
mung oder Mitwirkung unterliegt, schriftlich beim 
Leiter der Dienststelle beantragen; der Antrag ist zu 
begründen. § 68 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

  (2) Entspricht der Leiter der Dienststelle dem Antrag 
nicht oder nicht in vollem Umfang, so teilt er dem 
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  (3) Der Personalrat darf nicht durch einseitige Hand-
lungen in den Dienstbetrieb eingreifen.

  (4) Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, die der 
Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis 
zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelun-
gen treffen. Sie hat dem Personalrat die vorläufige 
Regelung mitzuteilen und zu begründen und unver-
züglich das Verfahren

1.  in Mitbestimmungsangelegenheiten nach §§ 72 bis 
74 Absatz 1, 

2.  in Mitwirkungsangelegenheiten nach §§ 77 und 78

 einzuleiten oder fortzusetzen.

 § 83 a

 Zuständigkeit in nicht gestuften Verwaltungen

  (1) In Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie 
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts tritt in Verfahren nach den  
§ 73 Absatz 3, §§ 74, 7 a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 
sowie § 78 Absatz 2 an die Stelle

1.  der obersten Dienstbehörde das in ihrer Verfas-
sung vorgesehene oberste Organ oder ein Aus-
schuss dieses Organs oder, wenn ein solches nicht 
vorhanden ist, die Aufsichtsbehörde; in Zweifels-
fällen bestimmt die zuständige oberste Landesbe-
hörde die anzurufende Stelle,

2. der Stufenvertretung der Personalrat,

3. der Landesregierung das Organ nach Nummer 1.

 Besteht ein Gesamtpersonalrat, ist dieser zu hören.

  (2) Stehen soziale oder personelle Angelegenheiten 
der Beschäftigten, über die zwischen dem Personal-
rat und der Dienststelle keine Einigung besteht, in 
der Sitzung des Hauptorgans einer Gemeinde, eines 
Gemeindeverbandes, eines Zweckverbandes oder  
eines anderen öffentlich-rechtlichen Verbandes kom-
munaler Gebietskörperschaften zur Beratung an, so 
ist der Vorsitzende des Personalrats zur Darlegung 
der Auffassung des Personalrats in nicht öffentlicher 
Sitzung zu laden. Das gleiche gilt für Ausschüsse der 
Hauptorgane oder für vergleichbare Gremien, die 
aufgrund ihrer Satzung oder Verfassung als Be-
schlussorgan vorgesehen sind.«

68.  In § 84 werden nach der Angabe »sind,« die Wörter 
»sowie beim Erlass von Rechtsverordnungen und 
Satzungen« eingefügt.

69. § 85 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  »(3) Vor einem Beschluss in Angelegenheiten, die 
einzelne Beschäftigte oder Dienststellen betref-
fen, gibt die Stufenvertretung dem Personalrat 
Gelegenheit zur Äußerung. In diesem Fall erhö-
hen sich die Beteiligungsfristen auf fünf Wochen; 
§ 72 Absatz 6 Satz 2 findet Anwendung. § 72 Ab-

 § 82

 Angelegenheiten der Anhörung

 (1) Der Personalrat ist anzuhören

1. bei Personalplanungen,

2.  bei Personalanforderungen zum Haushaltsvoran-
schlag vor der Weiterleitung; gibt der Personalrat 
einer nachgeordneten Dienststelle zu den Per-
sonalanforderungen eine Stellungnahme ab, so ist 
diese mit den Personalanforderungen der überge-
ordneten Dienststelle vorzulegen,

3.  bei Raumbedarfsanforderungen für Neu-, Um- 
und Erweiterungsbauten von Diensträumen vor 
der Weiterleitung; Nummer 2 Halbsatz 2 gilt ent-
sprechend,

4. bei Bauplanungsprojekten und Anmietungen,

5.  bei räumlicher Auslagerung von Arbeit aus der 
Dienststelle,

6.  bei der Festlegung von Verfahren und Methoden 
von Wirtschaftlichkeits- und Organisationsunter-
suchungen, mit Ausnahme von solchen im Rah-
men der Rechnungsprüfung,

7.  bei der Auswahl und Beauftragung von Gutachten 
für Wirtschaftlichkeits- und Organisationsunter-
suchungen nach Nummer 6,

8.  beim Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungs- 
oder Arbeitnehmergestellungsverträgen, 

9.  vor Kündigungen von Arbeitsverhältnissen wäh-
rend der Probezeit, bei fristlosen Entlassungen 
und außerordentlichen Kündigungen. 

  (2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 8 gilt 
§ 68 Absatz 2 mit der Maßgabe, dass anstelle der 
Schriftform auch die mündliche Unterrichtung in ei-
ner Sitzung des Personalrats erfolgen kann. 

  (3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 hat die 
Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme zu begrün-
den. Hat der Personalrat Bedenken, so hat er sie unter 
Angabe der Gründe der Dienststelle unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen 
schriftlich mitzuteilen. § 71 Absatz 4 Nummer 1 gilt 
entsprechend.

 § 83

  Durchführung von Entscheidungen, 
 vorläufige Regelungen

  (1) Entscheidungen, an denen der Personalrat betei-
ligt war, führt die Dienststelle durch, es sei denn, 
dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. 

  (2) Wird eine Maßnahme, welcher der Personalrat 
zugestimmt hat, die durch den Personalrat als gebil-
ligt gilt oder die auf Antrag des Personalrats zustande 
gekommen ist, von der Dienststelle nicht oder nicht 
in angemessener Zeit durchgeführt, unterrichtet diese 
den Personalrat unter Angabe der Gründe.
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bb) Es wird folgender Satz angefügt:

   »Die besonderen Stufenvertretungen können 
gemeinsam und zusammen mit der bei der 
Dienststelle gebildeten allgemeinen Stufen-
vertretung beraten, soweit alle jeweils ge-
meinsam beratenden Stufenvertretungen zu 
beteiligen sind; eine gemeinsame Beschluss-
fassung mehrerer Stufenvertretungen findet 
jedoch nicht statt.«

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

77. § 94 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe »KITG« 
durch die Wörter »des KIT-Gesetzes (KITG)« er-
setzt.

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  »(2) § 71 Absatz 1 Nummer 2 und 3 findet auf Be-
schäftigte, die als

 1.  Akademische Mitarbeiter an Hochschulen, so-
weit sie nicht unter Absatz 1 Nummer 1 fallen,

 2.  nicht habilitierte Akademische Mitarbeiter an 
Forschungsstätten, die nicht wissenschaftliche 
Hochschulen sind,

  in einem befristeten Arbeitsverhältnis eingestellt 
werden sollen, keine Anwendung. Wissenschaft-
liche Mitarbeiter im Sinne von § 14 Absatz 5 
KITG gelten als befristet beschäftigte Akade-
mische Mitarbeiter im Sinne von Satz 1 Nummer 
1, wenn sie in einem befristeten Arbeitsverhältnis 
eingestellt werden sollen und sie nach der vertrag-
lichen Vereinbarung wenigstens die Hälfte ihrer 
Arbeitszeit zur Promotion, Habilitation oder zur 
Wahrnehmung der Aufgaben einer Juniorprofes-
sur zur Verfügung haben sollen.«

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird die Angabe »§ 75« durch die 
Wörter »§ 71 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 für 
alle Regelungsfälle, ausgenommen die Fall-
gruppenbestimmung, Nummer 4, 6, 7 Buch-
stabe a und Nummer 11, Absatz 1 a und 2 
Nummer 2, 3, 5 bis 7 und 14« ersetzt.

bb)  In Satz 2 werden die Wörter »§ 80 Abs. 1  
Nr. 3, 4, 8 Buchst. a und b und Abs. 3 Nr. 1« 
durch die Wörter »§ 71 Absatz 1 Nummer 3 
für den Regelungsfall der Fallgruppenbestim-
mung, Nummer 5, 7 Buchstabe b und Num-
mer 8 sowie Absatz 2 Nummer 1« ersetzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 2 werden die Wörter »besteht ab-
weichend von § 54 Abs. 2 aus sieben Mitglie-
dern und« gestrichen. 

bb)  In Satz 3 wird nach der Angabe »Satz 1« die 
Angabe »und 2« eingefügt.

78. § 94 a wird wie folgt geändert:

satz 6 Satz 3 sowie Absatz 7 und 8 gilt entspre-
chend.«

b)  Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

  »Erstreckt sich eine Maßnahme auf Dienststellen 
mehrerer oberster Dienstbehörden, wird bei der 
obersten Dienstbehörde, zu der die hauptnutzende 
Stelle gehört, eine gemeinsame Einigungsstelle 
gebildet.«

c) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

  »(8) Besteht ein Gesamtpersonalrat, so ist dieser zu 
beteiligen, wenn die Maßnahme über den Bereich 
einer Dienststelle hinausgeht. Soweit der Gesamt-
personalrat zuständig ist, ist er an Stelle der Perso-
nalräte der Dienststellen zu beteiligen. Vor einem 
Beschluss in Angelegenheiten, die einzelne Be-
schäftigte oder Dienststellen betreffen, gibt der Ge-
samtpersonalrat dem Personalrat Gelegenheit zur 
Äußerung. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.«

d) Absatz 9 wird aufgehoben.

70.  In § 86 Absatz 1 wird die Angabe »§ 48 Abs. 1, 3 und 
7« durch die Wörter »§ 48 Absatz 1 und 4, § 48 a Ab-
satz 4« ersetzt.

71. § 88 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa)  In Satz 1 wird die Angabe »(§ 71)« gestrichen 
und die Angabe »§ 69 Abs. 4 Satz 1« durch 
die Wörter »§ 74 Absatz 1« ersetzt. 

bb)  In Satz 2 werden die Wörter »§ 71 Abs. 1 Satz 
1 bis 5 und Abs. 2 bis 5 gilt« durch die Wörter 
»§ 74 Absatz 2 und 3, § 74 a Absatz 1 Satz 1 
bis 5, Absatz 2 bis 5 und § 83 a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 gelten« ersetzt.

b)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter »§§ 41 und 
85 Abs. 3« durch die Wörter »§ 36 Absatz 4 bis 6 
und § 85 Absatz 3« und die Wörter »§§ 37 und 40 
Abs. 1« durch die Wörter »§ 36 Absatz 3 und § 40 
Absatz 1« ersetzt. 

72. § 89 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung »(1)« wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

73. § 90 Absatz 3 wird aufgehoben.

74. § 91 wird wie folgt geändert:

a)  In Nummer 2 wird die Angabe »(§ 37, § 40 
Abs. 1, § 53)« durch die Wörter »(§ 36 Absatz 3, 
§ 40 Absatz 1, § 53)« ersetzt.

b)  In Nummer 3 wird die Angabe »(§ 88)« gestrichen.

75. § 92 wird aufgehoben.

76. § 93 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  »Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.«
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satz 1 Nummer 1 bis 8, 11 und 12, Absatz 1 a, 
Absatz 2 Nummer 1 bis 3, 5 bis 7, 9, 10, 12 und 
14, § 76 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2« 
und die Angabe »§ 69 Abs. 3« durch die An-
gabe »§ 73« ersetzt. 

f) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

 »9.  In den Personalangelegenheiten nach § 71 
Absatz 1 Nummer 1 bis 4, 6, 7, 8 und 11, 
Absatz 1 a und Absatz 2 Nummer 2, 3, 5 bis 
7 und 14 der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
des Großforschungsbereichs im Sinne von  
§ 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 KITG wird, 
auch in Verfahren nach § 72 Absatz 6 Satz 2 
und § 77 Absatz 4 Satz 2, an Stelle der Vor-
lage nach § 73 oder § 78 das Verfahren nach 
Nummer 8 durchgeführt, auch ohne dass es 
eines Antrags des wissenschaftlichen Mitar-
beiters bedarf. In diesen Fällen kann durch 
Dienstvereinbarung ein von § 72 Absatz 1,  
5 bis 9, §§ 75 und 77 Absatz 4 bis 6 ab-
weichendes Verfahren vereinbart werden. 
§ 94 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.«

 g) Nummer 12 wird aufgehoben.

81.  In § 94 d Satz 3 wird nach der Angabe »Satz 3« die 
Angabe »bis 5« eingefügt.

82. § 95 wird wie folgt gefasst:

 »§ 95

 Besondere Vorschriften für Theater und Orchester

  § 70 Absatz 1 Nummer 5, 6, Absatz 2 Nummer 2,  
4 und 5, § 71 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 11 und 12, 
Absatz 1 a, Absatz 2 Nummer 1 bis 3, 5 bis 7, 10, 12 
und 14, Absatz 3 Nummer 12, 14 und 15, § 76 Absatz 1 
Nummer 2 und 7, Absatz 2 sowie § 82 Absatz 1 Num-
mer 2 und 9 gelten nicht für künstlerische Mitglieder 
von Theatern und Orchestern.«

83.  In der Überschrift des fünfzehnten Teils werden die 
Wörter »und die Verwaltung für Flurneuordnung und 
Landentwicklung« gestrichen.

84. § 96 wird aufgehoben.

85. § 97 a wird aufgehoben.

86. § 100 wird wie folgt gefasst:

 »§ 100

 Beschäftigte

  Beschäftigte des Südwestrundfunks im Sinne dieses 
Gesetzes sind 

 1.  die durch Arbeitsvertrag unbefristet oder auf Zeit 
fest angestellten Personen einschließlich die zu  
ihrer Berufsausbildung durch Ausbildungsvertrag 
Beschäftigten,

 2.  arbeitnehmerähnliche Personen nach § 12 a des 
Tarifvertragsgesetzes.

 a)  In Satz 1 wird der erste Halbsatz wie folgt ge-
fasst:

  »Akademische Mitarbeiter an Hochschulen, so-
weit sie nicht unter § 94 Absatz 1 Nummer 1 fal-
len, und nicht habilitierte Akademische Mitarbei-
ter an Forschungsstätten, die nicht wissenschaft-
liche Hochschulen sind, sowie Beschäftigte an 
Hochschulen im Sinne von § 94 Absatz 3, die 
Aufgaben im Universitätsklinikum erfüllen, gel-
ten auch als Beschäftigte des Universitätsklini-
kums;«.

b)  In Satz 3 werden die Wörter » ; die Fristen der  
§§ 69 und 72 erhöhen sich in diesem Fall auf das 
Eineinhalbfache, Bruchteile von Tagen werden zu 
ganzen Tagen aufgerundet« gestrichen.

c) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

  »In diesem Fall erhöhen sich die Beteiligungsfris-
ten auf fünf Wochen; § 72 Absatz 6 Satz 2 findet 
Anwendung. § 72 Absatz 6 Satz 3 sowie Absatz 7 
und 8 gilt entsprechend.«

d) Der neue Satz 6 wird wie folgt gefasst:

 »§ 85 Absatz 3 Satz 1 bleibt unberührt.«

79. § 94 b wird aufgehoben.

80. § 94 c wird wie folgt geändert:

a)  In Nummer 1 Satz 2 wird die Angabe »§ 94 b« 
durch die Angabe »§ 55 a Absatz 3« ersetzt.

b)  In Nummer 3 wird die Angabe »§ 33 Satz 1« 
durch die Angabe »§ 32 Absatz 2 Satz 1« ersetzt.

c)  In Nummer 5 werden die Wörter »im Sinne von  
§ 50 Abs. 1« gestrichen.

d) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

 »6.  Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
bei der Dienststelle nach Nummer 1 Buch-
stabe b besteht aus 13 Mitgliedern; sie kann 
bis zu viermal in jedem Kalenderjahr eine Ju-
gend- und Auszubildendenversammlung ein-
berufen.«

e) Nummer 8 wird wie folgt geändert:

aa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

  »a)  Vor der Vorlage einer Angelegenheit nach 
§ 73 oder § 78 ist ein Schlichtungsver-
such zu unternehmen, der abgesehen von 
Verfahren nach § 72 Absatz 6 Satz 2 oder 
§ 77 Absatz 4 Satz 2 auf Antrag des 
Perso nalrats oder der Dienststelle vor ei-
ner Schlichtungsstelle erfolgt. Ein Antrag 
hemmt die Frist nach § 73 Absatz 1 Satz 
1 oder § 78 Absatz 1 Satz 1.«

bb)  In Buchstabe b wird die Angabe »§§ 75, 77 
Abs. 1, § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 3  
Nr. 3 sowie § 80 Abs. 1 Nr. 3 bis 9« durch die 
Wörter »§ 70 Absatz 1 Nummer 6, § 71 Ab-
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c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-
fügt: 

  »(2 a) Wird aus Teilen des Geschäftsbereichs ei-
nes Ministeriums oder mehrerer Ministerien ein 
Ministerium neu gebildet, ist bis zur Wahl eines 
Personalrats, längstens jedoch auf die Dauer von 
sechs Monaten nach der Bekanntmachung der 
Landesregierung über die Abgrenzung der Ge-
schäftsbereiche der Ministerien, der Personalrat 
bei dem Ministerium zu beteiligen, aus welchem 
die meisten Beschäftigten zu dem neu gebildeten 
Ministerium übergegangen sind. Bei gleicher An-
zahl übergegangener Beschäftigter oder in Zwei-
felsfällen bestimmen die Ministerien, welche die 
maßgeblichen Geschäftsbereiche abgegeben ha-
ben, einvernehmlich den zu beteiligenden Perso-
nalrat; die Personalräte sind vor der Bestimmung 
anzuhören. Befinden sich unter den übergegange-
nen Beschäftigten des neu gebildeten Ministeri-
ums Beschäftigte, die unmittelbar vor der Bildung 
des neuen Ministeriums Mitglied in einem Per-
sonalrat waren, treten diese Beschäftigten bei der 
Behandlung von Angelegenheiten des neu gebil-
deten Ministeriums zu dem zu beteiligenden Per-
sonalrat mit Stimmrecht hinzu.«

d) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  »Absatz 1 Satz 3 bis 7, Absatz 2 und 2 a gelten 
entsprechend.«

e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  »(4) Die Ministerien werden ermächtigt, für ih-
ren Geschäftsbereich und die von ihnen beauf-
sichtigten Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts im Benehmen mit 
dem Innenministerium durch Rechtsverordnung 
Vorschriften zu erlassen, welche die Personalver-
tretung und ihre Wahl insoweit sicherstellen oder 
erleichtern, als dies erforderlich ist, um Er-
schwernisse auszugleichen, die bei der Neubil-
dung, Eingliederung oder Auflösung von Dienst-
stellen entstehen, wenn andere als die in Absatz 1 
genannten Umbildungen vorgenommen oder zu-
gleich Übergangsbestimmungen für Stufenver-
tretungen in demselben Geschäftsbereich getrof-
fen werden. Ist kein Ministerium zuständig, 
erlässt das Innenministerium die Rechtsverord-
nung. Es können dabei insbesondere Bestimmun-
gen getroffen werden über

 1.  die Bildung von Übergangspersonalvertretun-
gen, höchstens mit einer Amtszeit entsprechend 
Absatz 2,

 2.  die vorübergehende Fortführung der Geschäfte 
durch nicht weiterbestehende Personalvertre-
tungen für längstens sechs Monate,

 3.  die Zuordnung von Mitgliedern von Personal-
vertretungen nicht weiterbestehender oder um-

  Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind nicht die 
Mitglieder der Geschäftsleitung.«

87. § 103 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 wird die Angabe »§ 75 Abs. 1 Nr. 2, 
3, 6 bis 14, § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, § 79 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 11 bis 13 und Abs. 3 Nr. 3 bis 
7, 9, 11 bis 14, § 80 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 1« 
durch die Angabe »§ 70 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 
und 6, Absatz 2 Nummer 1, 9 und 10, § 71 Absatz 
1 Nummer 2, 3, 7, 8 und 11, Absatz 1 a Nummer 1 
bis 3, Absatz 2 Nummer 2, 3, 5 bis 7 und 9, Absatz 
3 Nummer 3 bis 6 Buchstabe a und Nummer 11 bis 
13 und § 76 Absatz 2 Nummer 2« ersetzt.

b)  In Absatz 2 wird die Angabe »§ 75 Abs. 1 Nr. 2, 
3, 6 bis 14« durch die Angabe »§ 71 Absatz 1 
Nummer 2, 3, 7 Buchstabe a und Nummer 11, 
Absatz 1 a Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 Num-
mer 2, 3, 5 bis 7« ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  »(3) Bei Beschäftigten nach § 100 Satz 1 Num-
mer 1 mit überwiegend wissenschaftlicher oder 
künst lerischer Tätigkeit sowie bei Beschäftigten, 
die maßgeblich und verantwortlich an der Pro-
grammgestaltung beteiligt sind, bestimmt der Per-
sonalrat in den Fällen des § 71 Absatz 1 Nummer 
2, 3, 7 Buchstabe a und Nummer 11, Absatz 1 a 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 Nummer 2, 3, 5 bis 
7 nur mit, wenn sie dies beantragen; sie sind von 
der beabsichtigten Maßnahme rechtzeitig vorher 
in Kenntnis zu setzen und gleichzeitig auf ihr An-
tragsrecht hinzuweisen. Bei Beschäftigten nach 
§ 100 Satz 1 Nummer 2 findet § 71 Absatz 1 bis 2 
keine Anwendung, soweit sie unmittelbar an der 
Programmgestaltung mitwirken.«

88. § 104 wird wie folgt gefasst:

 »§ 104

 Einigungsstelle

  Kommt zwischen Dienststelle und Personalrat eine 
Einigung nicht zustande, kann von jeder Seite die  
Einigungsstelle angerufen werden; die §§ 73, 74 Ab-
satz 1 Satz 1 und § 83 a Absatz 1 finden keine An-
wendung.«

89. § 106 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 4 wird die Angabe »§ 34 Abs. 1« 
durch die Angabe »§ 23 a« ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz angefügt:

   »Im Übrigen gelten für den Übergangsper-
sonalrat die Vorschriften dieses Gesetzes für 
Personalräte entsprechend.«

b)  In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe »§ 19 Abs. 2 
Nr. 1« durch die Wörter »§ 27 Absatz 1 Nummer 
1« ersetzt.
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 § 21

 Anwendung des Landespersonal-
 vertretungsgesetzes

  Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, finden 
auf die Richterräte und ihre Mitglieder die Vorschrif-
ten des Landespersonalvertretungsgesetzes entspre-
chende Anwendung. Insbesondere gelten für die Be-
fugnisse und Pflichten der Richterräte in allgemeinen 
und sozialen Angelegenheiten die §§ 39 a, 66 bis 
68 a, 69, 70 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, § 72 Absatz 1 
und Absatz 5 bis 9, §§ 73 bis 75, 76 Absatz 1 Nummer 
2, §§ 77 bis 81, 82 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 5 bis 7, 
§§ 83, 84 und 85 des Landespersonalvertretungsge-
setzes entsprechend.«

2. In § 29 wird die Überschrift wie folgt gefasst:

 »§ 29

 Einigungsstelle
 (§ 74 a des Landespersonalvertretungsgesetzes)«.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Südwürt-
tembergischen Zentren für Psychiatrie

§ 3 des Gesetzes zur Errichtung der Südwürttembergi-
schen Zentren für Psychiatrie vom 3. Dezember 2008 
(GBl. S. 429) wird wie folgt geändert:

1. Die Absatzbezeichnung »(1)« wird gestrichen.

2.  In Satz 1 werden die Wörter »bis zu den übernächsten 
regelmäßigen Personalratswahlen« gestrichen.

3. Es wird folgender Satz angefügt:

  »§ 54 des Landespersonalvertretungsgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden.«

4. Die Absätze 2, 3 und 4 werden aufgehoben.

Artikel 4

Änderung des Landesbankgesetzes

Das Landesbankgesetz vom 11. November 1998 (GBl. 
S. 589), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2010 
(GBl. S. 545), wird wie folgt geändert: 

1.  In § 10 Satz 4 wird die Angabe »§ 12 Abs. 1 und 2« 
durch die Wörter »§ 12 Absatz 1 und 2 Nummer 1« 
ersetzt.

2. Nach § 19 wird folgender § 20 eingefügt: 

 »§ 20

 Zusatzversorgungskasse

  Die Zusatzversorgungskasse der Landesbank besteht 
als rechtlich unselbstständige Einrichtung fort; auf sie 
findet das Versicherungsaufsichtsgesetz keine Anwen-
dung.«

gebildeter Dienststellen zu anderen Personal-
vertretungen,

 4.  die Voraussetzungen und den Zeitpunkt für die 
Neuwahl der Personalvertretungen,

 5.  die Änderung der Amtszeit der Personalvertre-
tungen bis zu höchstens einem Jahr,

 6. die Bestellung von Wahlvorständen.«

90. § 107 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  Im Einleitungssatz werden die Wörter »§§ 11 
bis 24 und 54 bis 60« durch die Wörter »§§ 11 
bis 18, 20 bis 24, 26, 27, 54, 55 und 56 bis 60« 
ersetzt.

bb)  In Nummer 7 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 8 an-
gefügt:

  »8.  die Nutzung elektronischer Informations- 
und Kommunikationstechnik, insbesondere 
für Bekanntmachungen des Wahlvorstands, 
die Vorbereitung der Wahl und die Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses.«

b)  In Absatz 2 wird das Wort »Abstimmungen« 
durch das Wort »Vorabstimmungen« ersetzt.

91. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes 

Das Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz in der Fas-
sung vom 22. Mai 2000 (GBl. S. 504), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. 
S. 77), wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 20 und 21 werden wie folgt gefasst:

 »§ 20

 Aufgaben des Richterrats

 Der Richterrat wird beteiligt

1.  an den in §§ 68, 68 a, 70, 71 Absatz 2 Nummer 9, 
Absatz 3 Nummer 1, 3 bis 18, § 72 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3, Absatz 3 und 4, § 76 Absatz 1 
Nummer 1 und 2, § 80 Absatz 1 a des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes bezeichneten allgemeinen 
und sozialen Angelegenheiten der Richter,

2.  gemeinsam mit dem Personalrat an den in §§ 68,  
68 a, 70, 71 Absatz 2 Nummer 9, Absatz 3 Nummer 
1, 3 bis 18, § 72 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, 
Absatz 3 und 4, § 76 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 
§ 80 Absatz 1 a des Landespersonalvertretungsge-
setzes bezeichneten allgemeinen und so zialen An-
gelegenheiten, die sowohl Richter als auch Be-
dienstete des Gerichts betreffen (gemein same 
Angelegenheiten).
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Artikel 10

Änderung der Verordnung des Justizministeriums  
über die Errichtung von Ausbildungspersonalräten  

für Rechtsreferendare 

§ 3 der Verordnung des Justizministeriums über die Er-
richtung von Ausbildungspersonalräten für Rechtsrefe-
rendare vom 17. März 1977 (GBl. S. 98) wird wie folgt 
geändert: 

1.  In Absatz 1 wird die Angabe »68« durch die Angabe 
»68 a« ersetzt.

2. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

  »Der Ausbildungspersonalrat ist an Maßnahmen nach 
§§ 69 bis 81 mit Ausnahme des § 71 Absatz 1 Num-
mer 4, 6 und 7 Buchstabe a des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes zu beteiligen.«

Artikel 11

Änderung der Verordnung des Kultusministeriums  
über die Bildung von Ausbildungspersonalräten  

im Geschäftsbereich der Kultusverwaltung

In § 3 Satz 2 der Verordnung des Kultusministeriums 
über die Bildung von Ausbildungspersonalräten im Ge-
schäftsbereich der Kultusverwaltung vom 7. März 1977 
(GBl. S. 98) wird die Angabe »68« durch die Angabe »68 a« 
ersetzt. 

Artikel 12

Änderung der Verordnung des Wissenschaftsministe-
riums über die Bildung eines Ausbildungspersonal- 

rats für den gehobenen Archivdienst 

§ 3 der Verordnung des Wissenschaftsministeriums über 
die Bildung eines Ausbildungspersonalrats für den ge-
hobenen Archivdienst vom 8. März 1989 (GBl. S. 143) 
wird wie folgt geändert: 

1.  In Absatz 1 wird die Angabe »68« durch die Angabe 
»68 a« ersetzt.

2. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

  »Der Ausbildungspersonalrat ist an Maßnahmen nach 
§§ 69 bis 81 mit Ausnahme des § 71 Absatz 1 Num-
mer 4, 6 und 7 Buchstabe a LPVG zu beteiligen.«

Artikel 13

Übergangsvorschriften

§ 1

Amtszeiten 

(1) Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes vorhandenen Personalräte, Gesamtpersonalräte und 
Stufenvertretungen gilt abweichend von § 26 Absatz 1 
Satz 1 LPVG § 26 Absatz 1 Satz 1 LPVG in der am Tag 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung.

Artikel 5

Änderung des Gesetzes über die Landeskreditbank  
Baden-Württemberg – Förderbank –

In § 9 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über die Landes-
kreditbank Baden-Württemberg – Förderbank – vom  
11. November 1998 (GBl. S. 581) wird jeweils die An-
gabe »§ 32 Abs. 2« durch die Angabe »§ 33 Absatz 1« 
ersetzt.

Artikel 6

Änderung des Landesplanungsgesetzes 

In § 45 Absatz 7 des Landesplanungsgesetzes in der 
Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385) werden die 
Wörter »des § 19« durch die Wörter »der §§ 26 und 27« 
ersetzt. 

Artikel 7

Änderung des Sparkassengesetzes  
für Baden-Württemberg

§ 16 Absatz 1 des Sparkassengesetzes für Baden-Würt-
temberg in der Fassung vom 19. Juli 2005 (GBl. S. 588) 
wird wie folgt geändert: 

1.  In Satz 4 wird die Angabe »§ 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2« 
durch die Wörter »§ 12 Absatz 1 Nummer 1« ersetzt. 

2.  In Satz 5 wird das Wort »sechsmonatige« durch das 
Wort »zweimonatige« ersetzt. 

Artikel 8

Änderung des KIT-Gesetzes

§ 13 Absatz 9 des KIT-Gesetzes vom 14. Juli 2009 (GBl. 
S. 317, 318), eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Mai 2012 (GBl. S. 327), wird wie folgt geändert: 

1.  In Satz 1 werden die Wörter »§ 69 Absatz 3 Satz 4« 
und die Angabe »§ 72 Absatz 5« jeweils durch die 
Wörter »§ 83 a Absatz 1 Nummer 1« ersetzt. 

2.  In Satz 6 werden die Wörter »§ 69 Absatz 4 Satz 3« 
durch die Wörter »§ 83 a Absatz 1 Nummer 1« und die 
Angabe »§ 69 Absatz 4« durch die Angabe »§ 74« er-
setzt. 

Artikel 9

Änderung der Verordnung des Innenministeriums  
über Ausbildungspersonalräte für die Anwärterinnen 
und Anwärter des gehobenen Verwaltungsdienstes

In § 3 Absatz 2 der Verordnung des Innenministeriums 
über Ausbildungspersonalräte für die Anwärterinnen und 
Anwärter des gehobenen Verwaltungsdienstes vom  
15. Januar 2010 (GBl. S. 21) wird die Angabe »§§ 75, 78 
und 79« durch die Angabe »§§ 70 und 71« ersetzt. 
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setzes geltenden Fassung) bestehen bis zum Ablauf ihrer 
jeweiligen Amtszeit fort, längstens bis zum Ablauf des 
31. Juli 2014. Sie haben bis zu ihrer Auflösung die Auf-
gaben und Befugnisse nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz in der am Tag vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes geltenden Fassung.

(2) Eigenbetriebe mit in der Regel nicht mehr als 50 Be-
schäftigten gelten ab der dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes folgenden Neuwahl des Personalrats bei der Ver-
waltungsbehörde der Gemeinde oder des Gemeindever-
bands nicht als selbstständige Dienststelle. 

§ 5

Laufende Beteiligungsverfahren,  
Dienstvereinbarungen

(1) Für vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingelei-
tete Verfahren der Mitbestimmung, der Mitwirkung oder 
der Anhörung gelten abweichend von den Vorschriften 
des zweiten Abschnitts des achten Teils des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes die Vorschriften des zweiten 
und dritten Abschnitts des achten Teils des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes in der am Tag vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung.

(2) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende Rege-
lungen in Dienstvereinbarungen, die § 80 LPVG nicht 
widersprechen, bleiben gültig.

§ 6

Bildung der Stufen-Jugend- und  
Auszubildendenvertretungen

Die Entsendung von Mitgliedern von Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen in Stufen-Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen nach § 64 Absatz 4 LPVG er-
folgt erstmals nach der dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes folgenden Neuwahl der entsprechenden Stu-
fenvertretung.

§ 7

Notariats- und Grundbuchamtsreform

(1) Ab den nächsten regelmäßigen Personalratswahlen 
bis zum 31. Dezember 2017 bilden die Notariate im Be-
zirk des Oberlandesgerichts Stuttgart jeweils mit den 
Amtsgerichten, in deren Zuständigkeitsbereich für Fa-
miliensachen sie liegen, eine Dienststelle im Sinne des 
Landespersonalvertretungsgesetzes. § 9 Absatz 2 und 3 
sowie § 14 Absatz 2 LPVG finden keine Anwendung. 

(2) Ab den nächsten regelmäßigen Personalratswahlen 
bis zum 31. Dezember 2017 bilden im Bezirk des Ober-
landesgerichts Karlsruhe jeweils folgende Notariate eine 
Dienststelle im Sinne des Landespersonalvertretungsge-
setzes:

(2) Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes vorhandenen Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen und Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen gilt abweichend von § 60 Absatz 2 Satz 1 LPVG 
§ 60 Absatz 2 Satz 1 LPVG in der am Tag vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes geltenden Fassung.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 und 2 verlängern sich die 
Amtszeiten der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses  
Gesetzes vorhandenen Personalräte, Gesamtpersonalräte, 
Stufenvertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen, Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
sowie der Richterräte, deren Amtszeit jeweils im März 
2014 enden würde, um einen Monat, längstens bis zum 
Tag der Neuwahl der entsprechenden Vertretung. 

§ 2

Maßgebliche Regelgrößen von Personalvertretungen

(1) Für bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene Per-
sonalräte gelten abweichend von § 14 Absatz 3 und 4 so-
wie § 15 Absatz 3 LPVG § 14 Absatz 3 und 4 sowie  
§ 15 Absatz 3 LPVG in der am Tag vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltenden Fassung. 

(2) Für bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene Ge-
samtpersonalräte gilt abweichend von § 54 Absatz 2 LPVG 
§ 54 Absatz 2 LPVG in der am Tag vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung. 

(3) Für bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene 
Bezirkspersonalräte gilt abweichend von § 55 Absatz 2 
Satz 2 LPVG und für vorhandene Hauptpersonalräte ab-
weichend von § 55 Absatz 2 Satz 3 LPVG jeweils § 55 
Absatz 2 Satz 2 LPVG in der am Tag vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung. 

§ 3

Freistellungen

(1) Bis zur Neuwahl des Personalrats gilt abweichend 
von § 47 b Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 3 LPVG 
für die Freistellung von Mitgliedern des Personalrats  
§ 47 Absatz 4 LPVG in der am Tag vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltenden Fassung.

(2) Abweichend von § 54 Absatz 4 findet bis zur Neu-
wahl des Gesamtpersonalrats § 47 b Absatz 1 Satz 2 und 
3 sowie Absatz 3 LPVG keine entsprechende Anwen-
dung.

§ 4

Aufzulösende Personalräte

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bei den Landratsämtern bestehenden besonderen Per-
sonalräte der Beschäftigten des Landes (§ 9 Absatz 4 
Satz 2 LPVG in der am Tag vor Inkrafttreten dieses Ge-
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mit dem Ablauf der Amtszeit des bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bestehenden Personalrats.

Artikel 14

Neubekanntmachung

Das Innenministerium kann den Wortlaut des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes in der im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung geltenden Fassung mit neuer Paragrafen-
folge und neuer Inhaltsübersicht bekanntmachen und 
Un stimmigkeiten des Wortlauts beseitigen.

Artikel 15

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

(2) Die Neuregelungen des Landespersonalvertretungs-
gesetzes durch das Gesetz zur Änderung des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes, des Landesrichter- und -staats-
anwaltsgesetzes und anderer Vorschriften sind drei Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten zu evaluieren.

(3) Artikel 3 § 2 des Gesetzes zur Änderung des Landes-
personalvertretungsrechts vom 11. Oktober 2005 (GBl. 
S. 658, 660) tritt mit Ablauf des 31. Juli 2014 außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 3. Dezember 2013

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Krebs	 Friedrich

	 Untersteller	 Stoch

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Altpeter

	 Öney	 Dr.	Splett

	 	 Erler

Verordnung	der	Landesregierung	über	die	
Übertragung	der	Ermächtigung	nach	§	13	b	

des	Tierschutzgesetzes		
(KatzenschutzZuständigkeitsverordnung)

Vom 19. November 2013

Auf Grund von § 13 b Satz 5 des Tierschutzgesetzes in 
der Fassung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1207, ber. 
S. 1313), eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
4. Juli 2013 (BGBl. I S. 2182), wird verordnet: 

(Landgerichtsbezirk Baden-Baden)

sämtliche Notariate im Landgerichtsbezirk Baden-Baden;

(Landgerichtsbezirk Freiburg)

die Notariate Breisach und Staufen;

die Notariate Emmendingen, Ettenheim, Kenzingen und 
Waldkirch;

die Notariate Kandern, Lörrach und Müllheim;

die Notariate Freiburg, Kirchzarten und Titisee-Neu-
stadt;

(Landgerichtsbezirk Heidelberg)

die Notariate Eberbach und Heidelberg;

die Notariate Neckarbischofsheim, Sinsheim und Wies-
loch;

(Landgerichtsbezirk Karlsruhe)

die Notariate Bretten, Bruchsal und Philippsburg;

die Notariate Ettlingen und Karlsruhe-Durlach;

das Notariat Karlsruhe;

die Notariate Knittlingen, Maulbronn, Mühlacker und 
Pforzheim;

(Landgerichtsbezirk Konstanz)

die Notariate Donaueschingen, Furtwangen, Schwennin-
gen und Villingen;

die Notariate Engen, Konstanz, Radolfzell und Singen;

die Notariate Meersburg, Stockach und Überlingen;

(Landgerichtsbezirk Mannheim)

das Notariat Mannheim;

die Notariate Schwetzingen und Weinheim;

(Landgerichtsbezirk Mosbach)

die Notariate Adelsheim, Aglasterhausen, Buchen, Mos-
bach und Walldürn;

die Notariate Boxberg, Tauberbischofsheim und Wert-
heim;

(Landgerichtsbezirk Offenburg)

sämtliche Notariate im Landgerichtsbezirk Offenburg;

(Landgerichtsbezirk Waldshut-Tiengen)

die Notariate Bad Säckingen, Bonndorf, Klettgau und 
Waldshut-Tiengen;

die Notariate Sankt Blasien, Schönau und Schopfheim.

§ 9 Absatz 2 und 3 sowie § 14 Absatz 2 LPVG finden 
keine Anwendung.

(3) Bisher bestehende Zusammenfassungen von Notaria-
ten mit anderen Dienststellen nach § 9 Absatz 3 LPVG 
und bestehende Zuteilungen von Notariaten zu einer be-
nachbarten Dienststelle nach § 14 Absatz 2 LPVG enden 
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 »In den Fällen der Absätze 1 und 2 bis 4 werden der 
Bemessung des Zusatzurlaubs die im Kalenderjahr 
hiernach erbrachten Dienstleistungen zu Grunde ge-
legt. Der Zusatzurlaub erhöht sich für Beamtinnen 
oder Beamte, für die Absatz 1 a nicht gilt, ab dem Ka-
lenderjahr, in dem die Beamtin oder der Beamte das 
50. Lebensjahr vollendet, um einen Arbeitstag. Der 
Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 bis 4 darf ins-
gesamt sechs Arbeitstage, in den Fällen des Satzes 2 
sieben und in den Fällen des Absatzes 1 a zwölf Ar-
beitstage für das Kalenderjahr nicht überschreiten.«

3. In Absatz 7 Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter »Ab-
satz 5 Satz 2 ist« durch die Wörter »die Absätze 1 a 
und 5 Satz 2 sind« ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 
in Kraft.

stuttgart, den  26. November 2013

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Krebs	 Gall

	 Untersteller	 Stoch

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Altpeter

	 Öney	 Dr.	Splett

	 	 Erler

Zweite	Verordnung	der	Landesregierung		
zur	Feststellung	von	Einkommensgrenzen		

in	der	Wohnraumförderung	nach	dem	
Zweiten	Wohnungsbaugesetz	und		
dem	Wohnraumförderungsgesetz		

(2.	Einkommensgrenzen	
feststellungsverordnung	–	2.	EFVO)

Vom 3. Dezember 2013

Auf Grund von § 30 Absatz 5 Satz 8 des Landeswohn-
raumförderungsgesetzes (LWoFG) vom 11. Dezember 
2007 (GBl. S. 581) wird verordnet:

§ 1

Bezugsgröße

Als Bezugsgröße für einkommensabhängige Festlegun-
gen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. August 1994 (BGBl. I 

§ 1

Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 
zum Schutz freilebender Katzen gemäß § 13 b Satz 1 bis 
4 des Tierschutzgesetzes wird auf die Gemeinden über-
tragen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

stuttgart, den 19. November 2013

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Krebs	 Friedrich

	 Gall	 Untersteller

	 Stoch	 Bonde

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Dr.	Splett

Verordnung	der	Landesregierung		
zur	Änderung	der	Arbeitszeit		

und	Urlaubsverordnung

Vom 26. November 2013

Auf Grund von § 71 Nummer 1 des Landesbeamtenge-
setzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 794) wird 
verordnet:

Artikel 1

§ 22 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung vom 29. 
November 2005 (GBl. S. 716), geändert durch Artikel 44 
des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 973), 
wird wie folgt geändert:

1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 »(1 a) Der Zusatzurlaub nach Absatz 1 erhöht sich für 
Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes 
und des allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justiz-
vollzugseinrichtungen ab dem Kalenderjahr, in dem 
die Beamtin oder der Beamte

 das 50. Lebensjahr vollendet, um einen Arbeitstag,

 das 53. Lebensjahr vollendet, um einen weiteren Ar-
beitstag,

 das 55. Lebensjahr vollendet, um zwei weitere Ar-
beitstage und

 das 57. Lebensjahr vollendet, um zwei weitere Ar-
beitstage.«

2. In Absatz 5 werden die Sätze 1 bis 3 wie folgt gefasst: 


